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Vorbemerkung zur dritten Auflage, 
Februar 2002 

 
KLARTEXT in der EKiR, das hieß: Versuch des Dialogs zwischen mehr oder minder 
etabliertem Kirchenvolk und Jugendlichen in Gemeinden, Kirchenkreisen, Arbeits-
gruppen, bei Festen, Ausflügen und Veranstaltungen.  
Inhalte für den Dialog waren nicht vorgegeben, umso deutlicher setzte sich ein Thema 
ganz schnell allerorten durch: Partizipation. Jugendliche wollen mit gehört werden, 
mitreden, mitentscheiden, und Erwachsene nicht auf ihre Kompetenzen verzichten. 
Neben vielen anderen Wünschen kristallisierte sich als Verbesserungsvorschlag für 
mehr Möglichkeiten zur Partizipation Jugendlicher in den Gemeinden schnell die 
Forderung heraus, per Kirchenordnung auch einen Jugendausschuss zum Pflichtaus-
schuss in Gemeinden (und Kirchenkreisen) zu machen.  
Die Voten für diese Änderung waren so zahlreich und deutlich, dass bereits die Lan-
dessynode 1999 eine entsprechende Änderung der Kirchenordnung beschloss: 
„Zur Mitwirkung bei der Beratung und zur Begleitung und Gestaltung der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen soll das Presbyterium einen Jugendausschuss berufen.“ 
(Art. 127(4) der Kirchenordnung) 
Wie in einem Kirchenordnungs-Artikel nicht anders zu erwarten, wird dabei die da-
hinter stehende Absicht - Partizipation Jugendlicher -  nicht ganz so deutlich. 
2002 hat die Landessynode KLARTEXT-Bilanz gezogen und dabei (durchaus mit 
Recht) diesen Beschluss und seine Umsetzung in den Kirchengemeinden auf der Er-
folgsseite verbucht. 
Es lohnt sich aber, genau hinzusehen. 
Ein Erfahrungsaustausch unter Jugendausschuss-Mitgliedern im Januar 2002 zeigte, 
dass gerade die Absicht, über Jugendausschüsse Jugendlichen echte Partizipations-
möglichkeiten zu erschließen, nicht unbedingt eingelöst ist. Kurz gesagt scheint es an 
zwei Punkten besonders zu hapern:   
1. Die Zusammensetzung. Wenn ca. zwei Jugendliche in einem ansonsten von Er-
wachsenen besetzten Gremium mitarbeiten, werden sie dieses kaum prägen können. 
Und es tritt der übliche Effekt ein: nach anfänglich gutem Willen oder gar Euphorie 
wird der Gremien-übliche Arbeitsstil sie vergraulen. Also: „paritätisch“ mit Jugendli-
chen und Erwachsenen besetzt heißt wirklich paritätisch, 50 zu 50. 
2. Der Arbeitsstil. Hängt eng mit der Zusammensetzung zusammen. Wenn es nicht 
gelingt, anders als im üblichen Gremien-Sitzungsstil zu verfahren, handelt es sich 
auch nicht um ein Partizipationsforum für Jugendliche. 
 
Aus den Protokoll-Notizen dieses Treffens ist deshalb das Wichtigste den unverändert 
aus der früheren Auflage übernommenen Ausführungen vorangestellt. 
 
Zu den Satzungen für Jugendausschüsse: 
Trotz schönster Vorhaben und Aufträgen ist es bisher nicht gelungen, entsprechend 
des Leitgedankens der KO-Änderung auch eine neue Mustersatzung für Jugendaus-
schüsse im Landeskirchenamt zu erstellen. Schlimmer noch, es stellte sich sogar her-
aus, dass die uralte Mustersatzung für Jugendausschüsse (aus den 80ger Jahren des 
letzten Jahrhunderts) nicht ganz legal ist.  Das macht aber nichts, sie ist inzwischen 
sowieso unbrauchbar. Deshalb wird sie in dieser Neuauflage gar nicht mehr abge-
druckt, sondern nur noch der Entwurf für eine Neufassung, wie sie dem Landeskir-
chenamt seit über 2 Jahren vorliegt. Die „Fallstricke“ (also nicht ganz legalen Formu-
lierungen in der alten Satzung) und offenen Fragen gehen aus dem Kommentar dazu 
hervor.  
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Trocken und trist ?? 
 
Notiz über wichtige Merkposten aus der Fachtagung zur Arbeit der Jugendausschüsse 
am 25. Januar 2002 in Düsseldorf, Amt für Jugendarbeit. 
 
In der Einführung wird vorgestellt, was Jugendausschüsse idealerweise leisten könnten: 
1. Ort der offiziellen, auch formal abgesicherten Beteiligung Jugendlicher in der Ge-

meinde sein. 
Dem steht in der Praxis oft entgegen, dass Satzungen, die der Kirchenordnung 
(KO) entsprechen, auch sofort den unvermeidlichen Wust von „Bürokratie“  und 
Formalia nach sich ziehen und somit schon wieder im Widerspruch zum Ziel –
lebendige Beteiligung Jugendlicher- stehen. Das trifft teilweise auch auf Jugend-
ausschüsse ohne KO-kompatible Satzung zu, einfach weil sie ein offizielles Gre-
mium sind. 

2. Begleitung der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde – oder Begleitung der  
Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde?  
Hier kommt das Verhältnis und/ oder die Abgrenzung zu Kompetenz und Selb-
ständigkeit der hauptamtlich für die Kinder/Jugendarbeit in der Gemeinde Tätigen  
ins Spiel, sowie das zu anderen Gremien und Zuständigen, die sich mit der Ziel-
gruppe befassen (Kindertagesstätte, Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht 
bzw. -arbeit, Lebens-/Erziehungsberatungseinrichtung). 

3. Repräsentant der „Evangelischen Jugend“ als Jugendverband im Einzugsgebiet der 
Gemeinde in der Öffentlichkeit. 
Hier können durch die Doppelfunktion des Jugendausschusses als innerkirchli-
ches (unselbständiges) Gremium und der für Jugendverbände selbstverständlichen 
Autonomie (Prinzip Selbstorganisation) Konflikte entstehen. Meistens ist diese 
Funktion gar nicht im Blick, die Vertretung im Jugendhilfeausschuss u.ä. zum Teil 
auch gar nicht nötig, weil diese gemeindeübergreifend wahrgenommen wird (kei-
ne Identität von Kirchengemeinde / kommunaler Gemeinde).  

 
 
Aus den Berichten der Teilnehmenden zeichnen sich folgende Haupt-
themen ab, zu denen Erfahrungen zusammengetragen werden: 
• Wie wichtig, wann und wofür, ist eine Satzung/Ordnung (und ihr rechtsgültiger 

Charakter im Zusammenhang mit einer Gemeindesatzung)?  
Festgehalten wird: Sie kann ein „pädagogisches“, demokratisches Instrument sein 
(auch der gemeinsame Weg zu ihrer Erstellung); sie kann helfen, Beziehungs-
probleme und Interessengegensätze zu strukturieren; sie kann die Jugendaus-
schuss-Arbeit beleben. Sie kann aber auch zur Fessel werden und zum Zwangsin-
strument, das wirkliches Leben und Arbeiten im Ausschuss behindert. In diesem 
Fall  gibt es keinen Grund, nicht locker mit ihr und ihren Bestimmungen umzu-
gehen, bzw. auch Alternativen zu einem satzungsmäßig sehr unflexiblen Jugend-
ausschuss zu suchen, um bestimmte Ziele zu erreichen (z.B. Beteiligung Jugend-
licher über Jugendversammlung).  
Dass seit 1999 jede Gemeinde lt. Kirchenordnung einen Jugendausschuss haben 
soll, heißt nicht, dass sie es auf Biegen und Brechen muss, wenn begründet und of-
fensichtlich andere Modelle mehr Sinn machen (z.B. Gremien in einzelnen Ge-
meindebezirken usw.).  
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2.  Wie arbeitet ein Jugendausschuss, der für Jugendliche wirklich interessant ist, wie 
ist er zusammengesetzt, welche Alternativen gibt es? 
Durch die altersgemischte Zusammensetzung im Jugendausschuss entstehen be-
sonders in weitläufigen ländlichen Gemeinden mit weiten Strecken schon rein 
zeitliche Tagungsprobleme (Abend zu spät für Jugendliche, Nachmittag zu früh 
für Berufstätige). Jugendausschüsse könnten auch – statt 6 mal im Jahr Abends - 
2 mal am Wochenende tagen (und in der Zwischenzeit über erweiterten Vorsitz 
Kurzabsprachen treffen und Kontakt zu den Mitgliedern halten).  
Durch Formalitäten und „Zwangsthemen“, die abgehakt werden müssen, sind Sit-
zungen nicht gerade jugendfreundlich. Hier können Wege gefunden werden, dass 
solche „Pflichtübungen“ nicht ganz aus der Hand gegeben werden (weil sie ja oft 
auch erstrittene Rechte des Jugendausschusses beinhalten –z.B. Haushalt für die 
Jugendarbeit, z.B. Stellungnahme zu bestimmten Vorhaben des Presbyteriums 
oder anderer Ausschüsse oder Arbeitsbereiche), dass sie aber in keiner einzigen 
Sitzung zum Hauptpunkt werden!  
Dazu gehört auch, dass sich der Jugendausschuss nicht jederzeit für alles zustän-
dig fühlen muss, sondern an einzelne Mitglieder oder Klein-Arbeitsgruppen aus 
seiner Mitte (oder auch Außenstehende) delegieren kann. 
Sehr deutlich zeichnet sich in dieser Runde ab, dass der typische Gremien-
Sitzungs-Stil sich nicht dadurch aufbrechen lässt, dass ein bis zwei Jugendliche 
Mitglied des Gremiums sind. Dazu wäre schon mindestens die geforderte paritäti-
sche Besetzung zwischen den Altersgruppen nötig (nur dann würden Jugendliche 
auch eher das Bewusstsein  entwickeln, dass es ihr Gremium ist und sie es auch 
atmosphärisch mitgestalten). Gute Erfahrungen gibt es hier mit offenen / öffentli-
chen Sitzungen, ständigen und ad hoc-Gästen oder einzelnen Jugendausschuss-
Sitzungen als „Event“. 
Weitere Möglichkeiten sind: Jugendliche Mitglieder und Außenstehende als wirk-
lich Fachkompetente mit einbeziehen, die Übernahme von Verantwortung durch 
Aufträge etc. fördern. 
Rausgehen aus den Sitzungszimmern, Einrichtungen oder Angebote der Jugend-
arbeit besuchen, passend zum Hauptthema.  

 
3.  Zum Verhältnis Jugendausschuss/Hauptamtliche(r) 

Optimal wäre, auch im Zusammenhang mit 2.: der/die Hauptamtliche ist sehr an 
einem lebendigen Jugendausschuss mit Engagement Jugendlicher selbst interes-
siert, er/sie übernimmt die Geschäftsführung des Ausschusses vor allem auch mit 
dem Ziel, die Sitzungen zu entlasten von „Formalia“ und inhaltliche Tagesord-
nungspunkte und Themen fachlich und methodisch im Zusammenspiel mit 
dem/der Vorsitzenden so vorzubereiten, dass alle etwas davon haben, sich ein-
bringen können und sogar ein Ergebnis herauskommt. Unter solchen Idealzu-
ständen ist es auch möglich, dass ein „Jugend-Team“ z.B. aus Hauptamtli-
cher/Hauptamtlichem, Pfarrer/Pfarrerin, einem ehrenamtlichen erwachsenen 
oder jugendlichen Mitglied  zwischen den Sitzungen die laufenden „Geschäfte“ 
des Ausschusses verfolgt und Kontakt zu den Mitgliedern hält. 
Da man sich Menschen bekanntlich nicht stricken kann, kommt es vor, dass das 
Verhältnis so optimal nicht ist, der/die hauptamtliche z.B. kein Interesse am Ju-
gendausschuss hat, ihn und seine Mitglieder eher als unliebsames Kontrollorgan 
oder Konkurrenz betrachtet. In diesem Fall ist es wichtig, dass die jeweiligen 
Kompetenzen klar und verbindlich geregelt sind (über Dienstanweisung und ggf. 
Status des/der hauptamtlichen in der Satzung oder anderen Vereinbarungen, die 
z.B. auch für einen zeitlich eingegrenzten Zeitraum zur Probe möglich sind). 
Dazu gehört das Thema Fachaufsicht: soll der Jugendausschuss die Fachaufsicht 
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für den/die Hauptamtlichen wahrnehmen? Theoretisch ist das möglich. Es ist 
aber zu bedenken, dass der Begriff der „Fachaufsicht“ inhaltlich nirgends verbind-
lich definiert ist. Übernommen aus dem öffentlichen Beamten-Dienstrecht  mit 
klaren Hierarchien (auch fachlichen, z.B. Schulaufsicht/Schulrektoren/Lehrer 
oder Sozialpädagoge einer kommunalen Jugendeinrichtung/ Jugendamt mit Ab-
teilungsleiter/Dezernat) passt der Begriff nicht so richtig zu unseren Kirchen-
strukturen, wo in jeder Gemeinde außerhalb der Kindertagesstätte ja in der Regel 
nur eine pädagogische Fachkraft tätig ist (eine gewisse Logik wäre: Synodale Ju-
gendreferenten nehmen die Fachaufsicht für Jugendhauptamtliche in Gemeinden 
wahr, Landesjugendpfarrer für synodale Jugendreferenten – aber das will die 
presbyterial-synodale Ordnung explizit vermeiden). Sinnvoller ist es deshalb, per 
Dienstanweisung (und ggf. regelmäßig zu überprüfenden Vereinbarungen zwi-
schen Hauptamtlichen und Jugendausschuss) konkret festzuschreiben, wie die 
Kompetenzen im einzelnen gegeneinander abgegrenzt werden, innerhalb welchen 
Rahmens der/die hauptamtliche autonom handelt, welche inhaltlichen Ziele in 
welchem Zeitraum mit welcher Aufgabenverteilung verfolgt werden usw.. Das 
könnte auch Teil der regelmäßigen Überprüfung der Konzeption sein.  

 
4.  Beziehung zum Presbyterium bzw. zu einzelnen Presbytern:  

Siehe auch Satzung. Wenn geklärt ist, dass der Jugendausschuss zu ihn betreffen-
den Fragen vom Presbyterium gehört werden muss und gleichzeitig etwa einmal 
jährlich dem Presbyterium zu berichten ist, sollte dies weniger als Pflicht, sondern 
als Chance gesehen werden. Das heißt auch: Je gespannter das Verhältnis zum 
Presbyterium ist, umso nützlicher kann eine Satzung mit klarer Kompetenzrege-
lung sein. Gibt es bereits auf dem Weg dorthin (zur Satzung) jede Menge gegen-
seitige Blockaden, sollte man sich rechtzeitig fragen, ob man sich nicht an aus-
sichtsloser Stelle verkämpft und letztlich Leidtragende die Jugendlichen, der Parti-
zipationsgedanke und die Angebote sind und man ihnen möglicherweise mit in-
formellen „Gremien“ besser Rechnung trägt. Ist  ein Jugendausschuss als eher lo-
ckeres, aber informelles Gremium vorhanden und hat sich bewährt, kann man 
gegenüber dem Presbyterium mit flexiblen Vereinbarungen über den Status und 
die Akzeptanz dieses Gremiums verhandeln. Sicher ist: wenn Jugendliche selbst, 
Einzelpersonen aus dem Presbyterium oder den in der Gemeinde aktiven Erwach-
senen und Haupt- und Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit einen lebendigen Teil 
der Gemeindearbeit darstellen, wird ein Presbyterium sich schwer tun, an ihren 
Vorschlägen vorbei zu kommen.  
Speziell zum Thema „Haushaltskompetenz“ des Jugendausschusses: Rein recht-
lich gesehen hat aufgrund des allgemeinen Presbyteriumsvorbehalts ein Jugend-
ausschuss immer nur begrenzte Verfügungsgewalt über die Haushaltsmittel für 
die Kinder- und Jugendarbeit. Es gibt allerdings Beispiele, wo mit großem Ver-
trauen und lockerem Umgang mit der Kirchenordnung Jugendliche selbst im Ju-
gendausschuss den Haushalt verwalten und das Ergebnis nicht nur extrem ve-
rantwortungsbewusster Umgang mit dem Geld ist, sondern auch seine phantasie-
volle Vermehrung. 

 
 



 7 

 

I. Beteiligung Jugendlicher - k.o. durch die KO? 
 

Jugendausschuss in den Gemeinden als „Pflichtausschuss“ 
Erwartungsgemäß hat die Landessynode 1999 den Artikel 127 der Kirchenordnung 
(KO), der bislang in seinen ersten drei Abschnitten die Einrichtung eines Ausschusses 
für Theologie und Gottesdienst, eines Diakonie-Ausschusses und eines Finanzaus-
schusses in der Gemeinde vorschreibt, durch einen neuen vierten Abschnitt erweitert 
und im Amtsblatt 1/99 verkündet: 
(4) Zur Mitwirkung bei der Beratung und zur Begleitung und Gestaltung der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen soll das Presbyterium einen Jugendausschuss berufen.“ 
Und weiter geht’s dann mit:  
(5) Das Presbyterium kann auch andere Fachausschüsse bilden, z.B. für Öffentlichkeitsar-
beit, Personalfragen und Bauangelegenheiten  
Und: der Jugendausschuss soll die Mitwirkung Jugendlicher bei der Beratung, Beglei-
tung und Gestaltung der Arbeit der Gemeinde mit Kindern und Jugendlichen sichern. 
Vorsicht: Damit ist erst mal klar: Kinder und Jugendliche sind jetzt in den Gemeinden 
gleichrangig mit Theologie und Gottesdienst, Diakonie und Geld. Und vorrangig vor 
Öffentlichkeit, Personal und Bauten.! Das ist die der Logik der Sache folgende, aber 
nicht juristische Interpretation ! 
Also: Wo auf dieser Basis ein Jugendausschuss eingerichtet wird, ist zu raten, das An-
liegen der KO-Änderung klarzustellen, z.B. in der Präambel einer Satzung (s.u.).  
 
 
Jugendausschuss mit oder ohne „offizielle“ Satzung? 
Zu berücksichtigen ist weiter der Art. 128, der die Zusammensetzung und Kompeten-
zen der Fachausschüsse in der Gemeinde regelt.  
(1) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern des Presbyteriums und sachkundigen Ge-
meindegliedern bestehen........ 
(2) Das Presbyterium bestimmt in der Regel die Vorsitzenden der Fachausschüsse. 
(3) Die Fachausschüsse sind dem Presbyterium verantwortlich ...Sie sollen vor Entscheidun-
gen des Presbyteriums, die ihren Fachbereich betreffen, gehört werden.... 
(4) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt die oder der Vorsitzende des Presbyteriums, 
wenn eine Gemeindesatzung nichts anderes bestimmt.  
Und einen Fachausschuss beschreibt Art. 126: 
(2) Die Übertragung einzelner Rechte des Presbyteriums auf einen Fachausschuss 
bedarf einer Gemeindesatzung. Darin kann den Ausschüssen für ihren Fachbereich 
auch das Verfügungsrecht über finanzielle Mittel ... eingeräumt werden...  
 
Vorsicht: Es gibt also einen Unterschied zwischen einem „normalen“ Ausschuss und 
einem Fachausschuss auf Basis einer Gemeindesatzung! Dieser Fachausschuss muss 
eine Satzung Rahmen einer Gemeindesatzung haben, die wiederum durch das Lan-
deskirchenamt genehmigungspflichtig ist, damit sie rechtskräftig ist. Ihm werden 
Hoheitsrechte - vor allem eine eingeschränkte Budgethoheit- durch das Presbyterium 
übertragen. 
Also: das heißt noch lange nicht, dass ein Ausschuss ohne Gemeindesatzung keine 
Satzung und keine Hoheitsrechte haben darf! Das ist alles Sache einer konkreten Ver-
einbarung, die man Satzung nennen kann, aber nicht muss. Viel wichtiger ist, dass 
Klarheit und Konsens zwischen allen Beteiligten darüber besteht, wozu man den Ju-
gendausschuss will, und dass ein völlig beliebiges Gremium natürlich keine(n)  Ju-
gendliche(n) zum Mitmachen motiviert. 
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Jugendliche als Ausschuss-Mitglieder 
Dem Ziel folgend, mit einem Jugendausschuss Jugendlichen die Möglichkeit zu mehr 
Beteiligung einzuräumen, sollten diese auch in angemessener Zahl im Ausschuss ver-
treten sein.  Für den Fachausschuss ist lt. Art.128 lediglich vorgegeben, dass er aus 
Mitgliedern des Presbyteriums und sachkundigen Gemeindegliedern bestehen soll, 
und „Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde sind besonders zu 
berücksichtigen“(128/1). Eine Altersbegrenzung nach unten ist lediglich für den Fi-
nanzausschuss vorgeschrieben. 
Sachkundige Gemeindeglieder in Sachen Kinder und Jugendliche sind bisher oft Müt-
ter, LehrerInnen, usw.;  dem Geist von KLARTEXT folgend jetzt: Auch Jugendliche 
selbst. Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Hauptberufliche für und 
Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit. 
Damit liegen folgende der Landessynode in Anträgen von Kreissynoden vorgelegten 
Vorschläge zur Zusammensetzung durchaus im Rahmen der KO: 
„Seine Besetzung soll paritätisch erfolgen mit Trägervertreter/innen (Presbyterium), 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern (Haupt- oder Nebenamtlichen), Jugendlichen und Eh-
renamtlichen.“ (Drucksache 12 LS 99, Antrag Kreissynode Düsseldorf Nord) 
„Bei der Einrichtung der Ausschüsse ist darauf zu achten, dass mindestens die Hälfte 
der Mitglieder unter 27 Jahre alt sind.“ (ebda., Antrag Kreissynode Elberfeld) 
„Eine entsprechende Mustersatzung, in der die Beteiligung einer angemessenen Zahl 
Jugendlicher sichergestellt ist, wird vom Landeskirchenamt erstellt und den Gemein-
den zur Verfügung gestellt.“ (ebda., Antrag der Kreissynode Köln-Mitte)   
 
Auf dieser Basis erfolgte Beschluss 74 der Landessynode 1999: 
„Die Kirchenleitung wird gebeten, einen Brief an alle Presbyterien zu schreiben.... .Der 
Wille der Synode soll betont werden, dass Mitglieder des Presbyteriums, haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitende und Jugendliche angemessen vertreten sein sollen.“ und 
„Der Ständige Kirchenordnungsausschuss wird mit der Prüfung einer gesetzlichen 
Regelung zur Bildung von Jugendausschüssen unter angemessener Beteiligung Ju-
gendlicher beauftragt.“ 
Außerdem hat das Präsidium der Landessynode den Gedanken der Mustersatzung in 
seine abschließende Willens-KUNDGEBUNG aufgenommen: 
„Darum unterstützen wir..... Modelle solcher Beteiligungsmöglichkeiten, z.B. durch 
Mustersatzungen“. 
 
Vorsicht: Damit ist zwar klar, was gewollt und gewünscht wird hinsichtlich der Betei-
ligung Jugendlicher selbst in Jugendausschüssen, auch was machbar ist. Bis das aller-
dings letztendlich gültige verkündete offizielle justitiable Rechtsform hat, wird noch 
etliches Rheinwasser durchs Rheinland fließen. 
Also: Nicht abwarten, die Tendenz ist klar. Die bisher gültigen Mustersatzungen kön-
nen entsprechend der Beschlusslage variiert werden. Vorschläge im Anschluss an die-
ses Kapitel! Sie sichern sowohl einen Fachausschuss wie einen „normalen“ ab, wobei 
letzterer natürlich auch auf ganz anderer Grundlage konstituiert werden kann. 
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Kirchenkreis-Ebene 
 
Für die Kirchenkreisebene lagen der Landessynode ähnliche Anträge von Kreissyno-
den vor: Fachausschüsse für Jugendarbeit als Pflichtausschüsse, paritätische Beset-
zung. Diese wurden befürwortet, aber nicht beschlossen, sondern den entsprechenden 
Ausschüssen der Landessynode zur Bearbeitung überwiesen (Kirchenordnungsaus-
schuss, Ausschuss für Erziehung und Bildung, Innerkirchlicher Ausschuss). Das liegt 
daran, dass der dafür zuständige KO-Art. 152 „(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Fachausschüsse bilden“  
lautet, aber im Folgenden kein einziger Fachausschuss zwingend vorgeschrieben (d.h. 
im KO-Deutsch mit einem „soll“ versehen) ist. Deshalb wurde die Erledigung des Auf-
trages in die derzeit anstehende Gesamtüberarbeitung der Kirchenordnung über-
nommen. Und das wird bis etwa 2001 dauern. 
Tatsächlich haben aber die meisten Kirchenkreise einen auf Basis des Art. 152 arbei-
tenden und der derzeit gültigen Mustersatzung zusammengesetzten  Fachausschuss 
für Jugendarbeit. Per KO und deren Art.152 sind ihm Kompetenzen zugewiesen wie: 
„Erledigung (von übertragenen Aufgaben) in eigener Verantwortung“ 
„Leitung der fachlichen Dienste und Einrichtungen“, 
„Recht (...),über die in ihrem Fachbereich vorgesehenen Mittel selbständig zu verfü-
gen“(152/3, usw., voller Wortlaut s.u.). 
Dafür sind allerdings auch strikte Vorgaben zu beachten, was die Zusammensetzung 
anbetrifft, nämlich: „Wählbar sind die Mitglieder der Kreissynode und sonstige sach-
kundige Gemeindeglieder, die zur Mitwirkung bei der Übertragung des Presbyteramts 
berechtigt sind.“ (Art. 152/2). 
Übersetzt also: Mindestalter 16, solange dies das Mindestalter für die Ausübung des 
aktiven Wahlrechts bei Presbyteriumswahlen ist (über den der Landessynode vorgeleg-
ten Antrag, das Wahlalter auf 14 Jahre zu senken, ist noch nicht entschieden).  
 
Vorsicht: Es gibt derzeit noch keine (kirchen-)rechtsgültige Beschlusslage, dass jeder 
Kirchenkreis einen Fachausschuss für Jugend und / oder Jugendarbeit einrichten 
muss und dieser paritätisch oder „angemessen“ mit Jugendlichen besetzt sein soll, nur 
eine Willenserklärung! Es gibt aber keinerlei Hinderungsgrund, so zu verfahren! 
Also: Es gilt, analog zur Gemeindeebene, bestehende Ausschüsse und ihre Satzungen 
ggf. hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, möglicherweise auch Kompetenzen zu 
überprüfen und bei neu einzurichtenden den Beteiligungsgedanken von vorneherein 
zu berücksichtigen.  
 
 
Und überhaupt: 
Da derzeit sowieso die gesamte Kirchenordnung überarbeitet und einer künftigen 
Landessynode zur Verabschiedung vorgelegt wird, könnten weitere KLARTEXT-
Vorschläge zur Partizipation Jugendlicher im neuen Gesamtwerk Berücksichtigung 
finden. Die Vorschläge der Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland dazu 
gibt es im Amt für Jugendarbeit! 
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II. Entwürfe für Mustersatzungen für Fachausschüsse 
 

 

Mustersatzung für einen Fachausschuss für Jugendarbeit  
in der Gemeinde (Entwurf): 

 
Präambel: 

Aufgrund von Art. 126 bis 129 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde „XY“ folgende 
Satzung für den Fachausschuss für Jugendarbeit beschlossen. 
Kommentar zum Leitsatz:  
An dem in der alten Mustersatzung stehenden: „Evangelische Jugendarbeit geschieht 
im Rahmen des Dienstes, der der Kirche Jesu Christi von ihrem Herrn an jungen 
Menschen aufgetragen ist“ wurde vielfach kritisiert, dass sie die Jugendlichen entge-
gen der Absicht der Landssynode zu Objekten macht. Statt eines Auftrages des Herrn 
zu Dienst an jungen Menschen könnte man z.B. formulieren: 
• „Man kann die Gemeinde Christi mit einem Leib vergleichen, der viele Glieder hat. 

Obwohl er aus so vielen Teilen besteht, ist der Leib doch einer. Ihr alle seid zu-
sammen der Leib Christi; jeder einzelne von euch ist ein Teil davon“ (nach „gute 
Nachricht“ 1. Kor.12, 12 u.27, Präambel der Ordnung der Mitarbeiterkonferenz für 
die Jugendarbeit im Kirchenkreis Wetzlar). 

• Oder, mehr geistig als körperlich: 
„Eure Söhne und Töchter weissagen, eure Alten haben Träume und Eure Jünglinge 
sehen Gesichte“ (nach Joel 3 Vers 1, Schlusssatz der KLARTEXT-Kundgebung des 
Präsidiums der Landessynode 1999). 

• Oder, weder körperlich noch geistig, sondern juristisch analog zum neuen Art.127 
der KO: 
„Zur Mitwirkung bei der Beratung und zur Begleitung und Gestaltung der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen beruft das Presbyterium einen 
(Fach)Jugendausschuss.“ 

• Oder KLARTEXT :“Das Presbyterium legt wert auf die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen am Leben der Gemeinde. Deshalb beruft es einen Jugendausschuss 
mit folgenden Aufgaben:“ (selbst erfunden) 

• Oder, wie es bisher bei den meisten bestehenden Satzungen für gemeindliche Ju-
gendausschüsse der Fall ist:  
Auf die Präambel verzichten und mit den Aufgaben anfangen. 

 
§ 1 

Aufgaben 
• Beratung des Presbyteriums und der Mitarbeitenden in Fragen der Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen sowie der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am 
Leben der Gemeinde. Dazu gehört insbesondere die Beratung der Konzeption für 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, des Haushaltes und der Fachkräfte. 

• Entscheidungen und Beschlüsse zur Planung und Durchführung von Aktivitäten 
(Freizeiten, Einrichtungen, Gruppen, Projekte .................), über den Einsatz der 
vorhandenen Haushaltsmittel für Aktivitäten und Anschaffungen, Personalfragen, 
jugendpolitische Fragen, Delegationen in öffentliche und kirchliche Gremien, die 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen betreffen. Diese Beschlüsse bedürfen der 
Zustimmung des Presbyteriums.  
Kommentar: wirklich alle? Muss oder darf differenziert werden? Denn sowieso gilt 
ja der lt. Kirchenordnung verbindliche Presbyteriums-Vorbehalt. 
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• Kooperation mit übergemeindlichen, synodalen, landeskirchlichen Einrichtungen, 
anderen Arbeitsbereichen, Jugendverbänden ..(weitere Partner nach Bedarf). Insbe-
sondere wird Wert gelegt auf die Kooperation mit .........(bestehenden Jugend-
Selbstvertretungen in der Gemeinde wie z.B. Jugendvollversammlung, Jugend-
Mitarbeiterkreis, ...). 

• Unterstützung und Begleitung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Mit- und Zuarbeit bei .............(bestimmte Arbeitsgebiete, 
Gremien...) 

• Wahrnehmung des Antrags- und Anhörungsrechts beim Presbyterium in Fragen 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, ggf. Wahrnehmung der Fachaufsicht 
über hauptamtliche Fachkräfte, Verfügung über die finanziellen Mittel im Rahmen 
des Art. 126 (2) KO.. 

• Begleitung und Wirksamkeitskontrolle der der Gemeinde besonders wichtigen 
Schwerpunkte wie......(z.B. Dialog der Generationen, Ökumene, Bewahrung der 
Schöpfung, ...) 

 
Kommentar zu den Aufgaben: Dies ist die Liste möglicher, aber nicht unbedingt nöti-
ger Aufgaben. Was wirklich übernommen wird, ist von der jeweiligen Situation ab-
hängig zu machen 

 
§ 2 

Gesamtverantwortung des Presbyteriums 
Das Presbyterium trägt die Gesamtverantwortung für die Aktivitäten der Kirchenge-
meinde im Bereich der Arbeit mit und von Kindern und Jugendlichen mit dem Anlie-
gen, diese als selbstverständlichen gleichberechtigten Teil der Gemeinde ernst zu 
nehmen. Es kann die Entscheidungen des Ausschusses im Einzelfall an sich ziehen 
und Beschlüsse des Ausschusses aufheben oder ändern.  
Kommentar: Dieser Satz ist nötig, wenn nicht andernorts klargestellt ist, dass Be-
schlüsse erst nach Zustimmung des Presbyteriums gültig sind. 
 

§ 3 
Zusammensetzung 

Im Ausschuss sollen erwachsene und jugendliche Mitglieder paritätisch vertreten sein. 
Entsprechend Art. 128 (1) KO müssen darunter Mitglieder des Presbyteriums und 
sachkundige Gemeindeglieder sein, fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeinde besonders berücksichtigt werden und alle stimmberechtigten Mitglieder 
der Gemeinde angehören. Dies berücksichtigend sollen dem Ausschuss angehören: 
 Mitglieder des Presbyteriums 
 (jugendliche) Ehrenamtliche aus der Kinder- und Jugendarbeit auf Vorschlag  
 dieser (bzw. des Mitarbeiterkreises o.ä., falls es etwas entsprechendes gibt) 
 Vertreterinnen bzw. Vertreter aus den Jugendkreisen auf deren Vorschlag (es 

geht hier um Jugendliche selbst). Wenn es in der Gemeinde mehr oder weniger 
formalisierte oder einfach nur traditionell vorhandene regelmäßige „Organe“ 
Jugendlicher gibt (wie z.B. Mitarbeiterkreis, Jugendforum, Jugendvollversamm-
lung, „aej“...), sollten diese als vorschlagsberechtigt genannt werden). 
Mitglieder auf Vorschlag der in der Gemeinde tätigen kirchlichen Jugendver-
bände (falls vorhanden, z.B. VCP, CVJM. Je nach Besonderheit der Gemeinde 
könnte hier aber auch der Jugendchor, die Ten-Sing-Gruppe oder der Schüler-
treff stehen, wenn dies traditionell wichtiger und kontinuierlicher Bestandteil 
der Jugendarbeit ist) 

 (oder der/die) haupt- und/oder nebenamtliche Mitarbeiter/Mitarbeiterin für die  
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Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (ggf. mit beratender Stimme, wenn der 
Ausschuss über diese Person die Fachaufsicht wahrnimmt).   

 weitere sachkundige Mitglieder der Gemeinde. 
 
Kommentar bzw. Hinweis: bei der Festschreibung von Zahlen ist, um die gewünschte 
Parität zu gewährleisten, zu berücksichtigen, dass auch Presbyteriumsmitglieder im 
Jugendalter und Jugendverbandsvertreter im Erwachsenenalter sein können! Wenn 
vorschlagsberechtigte Kreise genannt werden, sollte es sich dabei nicht um Eintags-
fliegen handeln, sondern möglichst sogar um formal abgesicherte und beschriebene!. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Presbyterium gewählt. Die Amtsdauer 
beträgt in der Regel 4 Jahre, vorzeitiges Ausscheiden ist möglich. In diesem Fall sollte 
die Nachwahl auf Vorschlag des Kreises erfolgen, dem das ausscheidende Mitglied 
angehörte. 
 
Kommentar: Früher stand hier eine 2-Jahres-Regelung für alle die, die vermutet Ju-
gendliche sind. Ob das legal ist, ist noch nicht ganz geklärt. 
 

§ 4 
Vorsitz 

Entsprechend Art. 128(2) KO bestimmt in der Regel das Presbyterium den/die Vorsit-
zenden des Ausschusses. Auch wenn nicht von der Regel abgewichen wird, werden die 
Vorschläge des Ausschusses berücksichtigt. 
 
Kommentar: Die Kirchenordnung sieht tatsächlich vor, dass das Presbyterium „in der 
Regel“ die Ausschussvorsitzenden bestimmt. Also ist das auch die Regel. Es kann aber 
davon abgewichen werde, es gibt Jugendausschuss-Satzungen, wo dies der Fall ist.  
Klar ist: der/die Vorsitzende muss die volle Geschäftsfähigkeit besitzen, also Volljäh-
rigkeit. 
 

§ 5 
Arbeitsweise 

Der Ausschuss bemüht sich auch in seiner Arbeitsweise, dem Anliegen, Kinder und 
Jugendliche an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen in der Gemeinde zu 
beteiligen, nachzukommen. 
Er tritt regelmäßig, mindestens viermal im Jahr zusammen. Er muss einberufen wer-
den, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder oder das Presbyterium es verlangen 
oder das Votum vorhandener Selbstvertretungsorgane Jugendlicher in der Gemeinde 
dies nahe legt. 
Die Sitzungen werden von dem/der Vorsitzenden oder seiner/ihrer Stellvertretung 
vorbereitet und geleitet. Dabei beziehen sie regelmäßig weitere Mitglieder des Aus-
schusses mit ein. 
Die Einladungen erfolgen unter Angabe der Tagesordnung und mit entsprechenden 
Unterlagen mindestens eine Woche vor der Sitzung; für zusätzlichen Vorklärungs- 
und Vorbereitungs- wie auch Nachbereitungsbedarf insbesondere der jugendlichen 
Mitglieder steht (......z.B. der/die Hauptamtliche, das Gemeindebüro, eine Vertrauens-
person, die Möglichkeit für die Jugendlichen, sich eigenständig mit ihren Kreisen zu 
treffen....)zur Verfügung. 
Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist. 
Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder. 
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(Die Regelung hinsichtlich der Rechtsverkehrverpflichtungen tangierenden Beschlüsse 
ist vielleicht überflüssig, weil doch eh die Gesamtverantwortung und Zustimmung des 
Presbyteriums gilt?) 
Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich. Der Ausschuss kann aber jeder-
zeit Gäste zu den Beratungen einladen und bemüht sich um möglichst große Trans-
parenz. 
Über die Sitzung wird ein Protokoll erstellt, das innerhalb von vier Wochen nach der 
Sitzung allen Mitgliedern sowie dem Presbyterium und dem synodalem Jugendreferat 
zuzuleiten ist.  
Bei Bedarf kann der Ausschuss sich eine Geschäftsordnung geben, die der Zustim-
mung des Presbyteriums bedarf. 

 
§ 6 

Zusammenarbeit mit dem Presbyterium und anderen Ausschüssen 
Das Presbyterium, der Jugendausschuss und andere Fachausschüsse der Gemeinde 
unterstützen sich gegenseitig bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Bei Meinungs-
verschiedenheiten entscheidet das Presbyterium. 
 

§ 7 
Inkrafttreten, Änderungen 

Diese Satzung tritt nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung und Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt der EkiR am ...............in Kraft. Änderungen der Satzung durch 
Beschluss des Presbyteriums bedürfen der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 
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Mustersatzung für einen Fachausschuss für Jugendarbeit im Kirchenkreis 
(Entwurf) 

 
Präambel 

Aufgrund von Art. 152 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland 
sowie zur Stärkung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis, 
zur Mitwirkung in Fragen der Jugendarbeit und zur Erfüllung der Ordnung der Evan-
gelischen Jugendarbeit im Rheinland hat die Kreissynode des Kirchenkreises “XY“ 
folgende Satzung für den Fachausschuss für Jugendarbeit beschlossen: 
Leitsatz siehe Anlage (wie Mustersatzung Kirchengemeinde) 
 

§ 1 
Aufgaben 

• Fachliche Leitung der Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit im Kirchen-
kreis. Fachliche Aufsicht über die Arbeit des/der Jugendreferenten/in.  
Kommentar: Die Wahrnehmung der Fachaufsicht bedarf idealer Weise inhaltlicher 
pädagogisch-fachlicher Kriterien, die z.B. eine Konzeption, ein Leitbild oder Quali-
täts-Katalog für die Jugendarbeit hergibt. Falls das nicht vorhanden ist, gibt es auch 
die Möglichkeit, die Fachaufsicht anders zu regeln. 

• Beratung der Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes in Fragen der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. Dazu gehören das Antragsrecht an die Kreissynode und 
den Kreissynodalvorstand zu den entsprechenden Themen, das Anhörungsrecht bei 
Beratungen der Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes zu diesen Themen, 
und ein jährlicher Bericht über den Stand der Arbeit an den Kreissynodalvorstand. 

• Beratung und Fortschreibung der Konzeption der synodalen Arbeit mit und von 
Kindern und Jugendlichen. 

• Beratung und Vorbereitung des Haushalts- und Stellenplanes zur Vorlage an den 
Kreissynodalvorstand und die Kreissynode 

• Vorschlag bei Anstellung, Dienstanweisung und Kündigung von kreiskirchlichen 
Fachkräften für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie weiteren haupt- 
und nebenamtlichen Mitarbeitenden, insbesondere bei der Besetzung des synoda-
len Jugendreferates und der synodalen Jugendpfarrerstelle bzw. Synodalbeauftrag-
ten dafür. 

• Beratung der Gemeinden im Kirchenkreis in Fragen der Kinder- und Jugendarbeit  
Kommentar: ob dies Sache des Jugendreferats oder des Ausschusses ist, sollte der 
Situation entsprechend geklärt werden. Ähnlich: ) 

• Unterstützung und Begleitung der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit 
der Gemeinden  

• Wahl der Delegierten des Kirchenkreises in öffentliche und kirchliche Gremien der 
Jugendarbeit (Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im Rheinland, Kreis- 
bzw. Stadtjugendring(e), Jugendhilfeausschuss, Jugenddelegierte in der Kreissyno-
de........); Vertretung der Kinder- und Jugendarbeit gegenüber der Öffentlichkeit und 
anderen Jugendverbänden (im Rahmen von Art. 152 Abs.6 KO), jugendpolitische 
Vertretung. Begleitung der entsprechenden Funktionsträger und Funktionsträge-
rinnen.  
 
Kommentar: bei der Beschreibung der Vertretungsfunktion kann -parallel zur Ord-
nung der Jugendarbeit in der EkiR - auch festgehalten werden, dass der Ausschuss 
aufgrund seiner paritätischen Zusammensetzung und seiner Aufgaben auch die Ev. 
Jugend auf Kirchenkreisebene repräsentiert. Dies ist sinnvoll, wenn es auf Kirchen-
kreisebene kein anderes Gremium gibt, das diese Funktion hat (z.B. Jugenddele-
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giertentag, Mitarbeiterkreis, „aej“ o.ä. mit einem Minimum an formal festgeschrie-
benen Rechten und Pflichten. Wenn alles noch offen ist, sollte es auf jeden Fall als 
Aufgabe des Jugendausschusses festgehalten werden, auf Kirchenkreisebene für 
Strukturen zu sorgen, in denen Jugendliche ihre Interessen vertreten können. 

• Verfügung über die für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Haushaltsplan 
bereitgestellten Mittel im Rahmen der kirchlichen Haushaltsordnung. Davon aus-
genommen sind Personalkosten und bestehende Rechtsverpflichtungen. 

• Koordinierung von Veranstaltungen und Projekten der Arbeit mit und von Kindern 
und Jugendlichen im Kirchenkreis bzw. in dessen Gemeinden, für die öffentliche 
oder landeskirchliche Mittel in Anspruch genommen werden und Verteilung der 
Mittel nach gemeinsamer Beratung.  
Kommentar: Besondere Bedeutung haben hier Projekte und Großveranstaltungen, 
die den Rahmen einer einzelnen Gemeinde sprengen. Bei langfristigen gemeinsa-
men Projekten oder Einrichtungen evtl. konkret nennen! 

• Koordinierung und Förderung der Zusammenarbeit der verschiedenen Formen der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis, in dessen Gemeinden und 
der in ihm tätigen Werke und Verbände der Jugendarbeit. 
Kommentar: hier sollte auch je nach Situation die Abgrenzung bzw. Mit-/Zuarbeit 
mit dem synodalen Jugendreferat geklärt werden). 
Kooperation mit landeskirchlichen Einrichtungen und Organen der Jugendarbeit 
sowie mit den freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe und den anderen Ju-
gendverbänden im Kirchenkreis.  

• Planung und Mitarbeit bei kreiskirchlichen Veranstaltungen der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen (ggf. nennen, oder die Art der Mitarbeit nennen: wenn der Aus-
schuss des „Aktivisten“ nicht hineinreden will, z.B. „durch organisatorische Unter-
stützung“ o.ä.). 

 
§ 2 

Gesamtverantwortung der Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes 
Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand tragen die Gesamtverantwortung für 
die Aktivitäten des Kirchenkreises auch im Bereich der Arbeit mit und von Kindern 
und Jugendlichen. Sie sind mit dem Anliegen, kirchenkreisweit eine kinder- und ju-
gendfreundliche Kirche zu repräsentieren, für die Grundsatzentscheidungen über 
Planung, Zielsetzung und Durchführung der kreiskirchlichen Arbeit mit und von 
Kindern und Jugendlichen verantwortlich. 
Der Kreissynodalvorstand kann die Entscheidungen des Ausschusses im Einzelfall an 
sich ziehen und Beschlüsse des Ausschusses aufheben oder ändern.  
 

§ 3 
Zusammensetzung 

Hinweis: Einzuhaltende Vorgabe der KO (Art. 152/2): Wählbar sind Mitglieder der 
Kreissynode, sachkundige Gemeindeglieder (Mindestalter derzeit: 16 Jahre),  
PfarrerInnen und Hauptamtliche für die Jugendarbeit sollen „angemessen“ vertreten 
sein. Dass unter den Kreissynoden-Mitgliedern ein KSV-Mitglied sein soll, ist nicht 
dringend erforderlich, aber empfehlenswert. 
Im Ausschuss sollen jugendliche und erwachsene Mitglieder paritätisch vertreten sein. 
Es soll der Vielfalt der Arbeitsgebiete, der Personen und Einrichtungen, die sie reprä-
sentieren und der Gemeinden des Kirchenkreises Rechnung getragen werden. Dem 
Ausschuss sollen angehören: 
 Mitglieder der Kreissynode, (ggf. darunter möglichst ein Mitglied des  
 Kreissynodalvorstandes) 
 jugendliche Mitglieder auf Vorschlag des Jugendmitarbeiterkreises (oder 
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 vergleichbaren Gremiums) 
 vom Kirchenkreis für die Jugendarbeit angestellten oder berufene Pfarrerinnen/  
 Pfarrer und pädagogische Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen (ggf. mit beratender  
 Stimme) 
 Mitglieder, die das Arbeitsgebiet in den Gemeinden des Kirchenkreises und in         
 ihm  
 aktiven Werken und Verbänden vertreten auf deren Vorschlag (nach Bedarf)  
 weitere sachkundige Gemeindemitglieder 
 
Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Kreissynode für die Dauer von vier 
Jahren gewählt. Vorzeitiges Ausscheiden ist möglich. In diesem Fall sollte die Nach-
wahl auf Vorschlag des Kreises erfolgen, dem das ausscheidende Mitglied angehörte. 
Die Gesamtzusammensetzung des Ausschusses soll 20 Personen nicht überschreiten, 
die  
strukturellen Gegebenheiten des Kirchenkreises sollen berücksichtigt werden. 
Mit Zustimmung des Kreissynodalvorstandes können bis zu fünf sachkundige Ge-
meindemitglieder, die die Voraussetzungen zur Mitwirkung bei der Übertragung des 
Presbyteramtes nicht erfüllen (d.h. z.B.: unter 16 Jahre alt sind) zu den Beratungen des 
Ausschusses ständig hinzugezogen werden.  
 
Kommentar: Einzuhaltende Vorgabe der KO (Art. 152/2): Wählbar sind Mitglieder der 
Kreissynode, sachkundige Gemeindeglieder (Mindestalter derzeit: 16 Jahre),  
PfarrerInnen und Hauptamtliche für die Jugendarbeit sollen „angemessen“ vertreten 
sein. Dass unter den Kreissynoden-Mitgliedern ein KS-Vorstand-Mitglied sein soll, ist 
nicht dringend erforderlich, aber empfehlenswert. Wie bei der Zusammensetzung des 
Jugendausschuss in der Gemeinde sind wechselnde Konstellationen denkbar. Deshalb 
sollten Festschreibungen eher die vorschlagenden Stellen nennen und darüber abgesi-
chert werden, dass alle zu beteiligenden Gruppen angemessen vertreten sind.  
Je nach Konstellation im Kirchenkreis kann es variieren, welche Entsendestellen rele-
vant sind. Es gibt auch Kirchenkreise, in denen jede Gemeinde Wert darauf legt, mit 
einer Person im Ausschuss vertreten zu sein!   
 

§ 4 
Vorsitz 

Der/die Vorsitzende des Ausschusses und seine/ihre Stellvertretung werden von der 
Kreissynode gewählt. Der/die Vorsitzende muss die Befähigung zum Presbyteramt 
besitzen (d.h.: Alter derzeit mindestens 18) und wird durch die Wahl Mitglied der Kreissy-
node, sofern er/sie ihr nicht schon angehört.  
Der/die Vorsitzende bzw. seine/ihre Stellvertretung sorgt für die Ausführung der Be-
schlüsse. Dabei unterstützen sie/ihn die haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und nach Absprache die Verwaltung. 

 
§ 5 

Arbeitsweise 
Der Ausschuss legt Wert auf dem Gegenstand angemessene, also jugendgerechte und 
transparente Arbeitsweise. Er tritt regelmäßig mindestens viermal im Jahr zusammen. 
Er muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder oder der 
Kreissynodalvorstand es verlangen. 
Die Sitzungen werden von dem/der Vorsitzenden oder einer Stellvertretung vorberei-
tet und geleitet. Die Einladungen erfolgen unter Angabe der Tagesordnung mindes-
tens zwei Wochen vor der Sitzung, die entsprechenden Unterlagen sind der Einladung 
beizufügen  
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Der Ausschuss ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte seiner Mit-
glieder. 
Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder. 
Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich. Der Ausschuss kann durch Be-
schluss Gäste einladen, dies betrifft insbesondere Verantwortliche für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden und im Kirchenkreis sowie Jugendliche 
selbst. 
Über die Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen, das innerhalb von vier Wochen nach 
der Sitzung allen Mitgliedern und dem Kreissynodalvorstand zuzusenden ist. 
Bei Bedarf kann der Ausschuss sich eine Geschäftsordnung geben, die der Genehmi-
gung durch den Kreissynodalvorstand bedarf. 
 

§ 6 
Zusammenarbeit mit dem Kreissynodalvorstand und den anderen Ausschüssen 

Der Kreissynodalvorstand, der Fachausschuss für die Jugendarbeit und die anderen 
für den Kirchenkreis gebildeten Ausschüsse unterstützen sich gegenseitig bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der 
Kreissynodalvorstand bzw. die Kreissynode. 
 

§ 7 
Inkrafttreten, Änderungen 

Diese Satzung tritt nach kirchenaufsichtsrechtlicher Genehmigung mit der Veröffent-
lichung im Amtsblatt in Kraft. Änderungen der Satzung müssen von der Kreissynode 
beschlossen werden und bedürfen der kirchenaufsichtsrechtlichen Genehmigung. 
 
Tipp:  
Im Amt für Jugendarbeit gibt es eine kleine Sammlung aktueller Jugendausschuss-
Satzungen in Gemeinden der EkiR, die alle hochoffiziell per Amtsblatt verkündet sind. 
Eine kleine Fundgrube von Formulierungsvorschlägen für unterschiedliche Situatio-
nen und Absichten. 
 
Und überhaupt: 
Da derzeit sowieso die gesamte Kirchenordnung überarbeitet und einer künftigen 
Landessynode zur Verabschiedung vorgelegt wird, könnten weitere KLARTEXT-
Vorschläge zur Partizipation Jugendlicher im neuen Gesamtwerk Berücksichtigung 
finden. Die Vorschläge der Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland dazu 
gibt es im Amt für Jugendarbeit! 
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III. Beteiligung Jugendlicher: o.k. trotz KO! 
 
Fachausschüsse lt. Kirchenordnung mit Satzung sind kein Selbstzweck, sondern In-
strumente. Also „für“ etwas. Es gibt verschiedene Zwecke.  
 
Jugendausschüsse zur Verhinderung der Beteiligung Jugendlicher? 
Die Einrichtung eines Jugendausschusses mit abgesicherter Beteiligung Jugendlicher 
und mit weitgehenden Rechten ist zunächst nur ein formaler Akt. Wer will, kann da-
mit die Forderungen Jugendlicher nach Mitsprache und Beteiligung auch ins Gegen-
teil verkehren und ins Leere laufen lassen. Wie? 
Ganz einfach: man konstituiert einen Ausschuss, beruft PresbyterInnen, den/die 
Hauptamtliche und einige zufällig bekannte, mehr oder weniger engagierte Jugendli-
che, und lässt sie machen, egal was, Hauptsache die Form stimmt (fristgerechte Einla-
dung, Protokoll). Alles Gemotze Jugendlicher, dass sie in der Gemeinde nichts zu sa-
gen haben, kann man dann mit dem Hinweis auf den Jugendausschuss abblocken. 
Wenn in diesem nach den ersten beiden Sitzungen zwei hartgesottene Presbyter und 
die per Dienstanweisung dazu verpflichtete Hauptamtliche unter sich bleiben, kann 
man sagen: die wollen ja gar nicht..... - und ist das Thema „Beteiligung Jugendlicher“ 
langfristig los. 
 
Rechte gerecht machen! 
Man kann das parallel zur Demokratie als Staatsform sehen: So schließt das grundge-
setzlich für alle gleich verbürgte Recht auf Meinungsfreiheit nicht aus, dass einige 
dafür einen Medienkonzern, andere das Internet und manche nur ihre Stimme zur 
Verfügung haben. Und die Garantie des Schutzes der Würde des Menschen schließt 
nicht aus, dass einige ihre Würde in Nobelvilla und 3-Sterne-Restaurants zur Geltung 
gebracht sehen und andere sich dazu mit dem Sozialhilfesatz begnügen müssen: ein 
formales Recht, das gleichstellt im rechtsstaatlichen Sinn, schafft noch lange nicht 
Gleichheit in den materiellen und persönlichen Chancen, es auch wahrzunehmen. 
Deshalb ist es nicht überflüssig -aber um es für alle Gruppen inhaltlich zu füllen, sind 
die Rahmenbedingungen, die persönlichen Voraussetzungen, die konkrete Gestaltung 
zu fördern.  
 
Für die Jugendausschüsse heißt das vor allem: 
Die Situation, Interessen und Bedürfnisse Jugendlicher an erster Stelle sehen! 
Spätestens seit der Shell-Studie `97 wissen wir, dass Engagement und Partizipation bei 
Jugendlichen mit dem Begriff Spaß verbunden ist. Und Spaß heißt in dem Fall: Ich 
will wissen, was ich davon habe, ich will selbstbestimmt mitmachen, ich will dabei 
neue nette Menschen und Gemeinschaft erleben, ich will neue Interessen entdecken 
können, ich will mich nicht für ewig festlegen, ich will meine Fähigkeiten einsetzen 
und weiterentwickeln.... 
Die vielen Aussagen Jugendlicher im Rahmen von KLARTEXT-Befragungen und -
Veranstaltungen haben das nur bestätigt: 
Mindestens ebenso oft, wie die Forderung nach gleichberechtigter Mitwirkung in ei-
nem ernst zu nehmenden (also KO-gerechten) Ausschuss erhoben wurde, wurde auch 
gefordert: weniger Gremien und Ausschüsse, mehr wirkliches Miteinander und ernst 
nehmen (also haben Gremien auch den Ruch, dies gerade zu verhindern!)! Und oft 
hörten wir sogar beides gleichzeitig. 
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Das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Er löst sich auf in folgender Übersetzung: 
1. Gremien und Ausschüsse dürfen nicht alles sein - nur eine Stimme im Chor! 
2. Gremien und Ausschüsse müssen anders sein als wir sie bisher typisch kennen: 
steif, überfrachtet mit Formalia, ungeschriebenen Spiel- und Kommunikationsregeln 
folgend, die Kommunikation eher verhindern statt fördern, nicht ergebnisorientiert 
bzw. nur an eigentlich vorgegebenen Ergebnissen orientiert, ineffektiv, langweilig, 
nicht offen -und ohne wirkliche Entscheidungskompetenz! 
 
Ausschüsse: Nur eine Stimme im Chor! 
 
Kinder und Jugendliche treten in der Gemeinde an vielen Orten auf: in Gruppen, als 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (und bitte das möglichst nicht nur in 
der Kinder- und Jugendarbeit selbst), im Kindergottesdienst, im Konfirmandenunter-
richt, bei Freizeiten, Großveranstaltungen, im Jugendchor, im Kindergarten/hort, im 
offenen Treff, in speziellen Jugendverbänden wie Pfadfindern oder CVJM, in der 
Schulgottesdienst-Vorbereitungsgruppe, bei Projekttagen, Kinderbibelwochen, Ge-
meindefesten, Familiengottesdiensten...... 
An all diesen Orten wollen und sollen sie mitreden - nicht nur über das, was gerade 
abläuft, sondern auch über zukünftige Planungen, Aktivitäten, Angebote, Räume, Fi-
nanzen... .Und wenn es gut läuft, sogar über die „großen“ Belange der Gemeinde 
(neue Orgel oder Kirchturmrenovierung, volle/halbe  Küster- oder volle/halbe Jugend-
leiterstelle, Gemeindefest wie üblich oder mal eine richtige Gemeindeversamm-
lung....). 
Wichtig ist es also, Kindern und Jugendlichen Partizipation und Mitsprache dort zu 
ermöglichen, wo sie sind. 
Voraussetzung: Transparenz, Information, Offenheit, Gehör schenken - immer und 
überall. 
Beispiel: Jugendliche sollten z.B. im Freizeitleiter-Team mitbekommen: warum veran-
staltet die Kirchengemeinde überhaupt Freizeiten? Gibt es ein gemeinsames Motiv 
oder unterschiedliche, gar widersprüchliche (etwa zwischen Jugendleiterin und Pres-
byterium)? Wird ein Kompromiss gesucht, gefunden und wie, oder wer setzt sich letzt-
lich durch und warum? Welche unterschiedlichen Möglichkeiten der Konzeption gibt 
es (Altersgruppe, Zielgruppe, thematische oder erlebnisorientierte Konzeption, Zelt 
oder Haus, Inland oder Ausland...)? Wer entscheidet über die Finanzierung, legt die 
Elternbeteiligung fest usw.? Und das heißt Strukturen müssen transparent gemacht 
werden, alle Informationen müssen rüberkommen, mit Offenheit muss den Jugendli-
chen auch übermittelt werden, wo evtl. unausgesprochene oder traditionelle Wider-
sprüche, Beziehungskisten, Machtpositionen einfache Entscheidungen und die Praxis 
beeinflussen. Und sie müssen merken, dass zu all dem ihre Meinung gefragt ist und 
ernst genommen wird. Nur dann werden Jugendliche, die sich in diesem Beispiel viel-
leicht erstmalig aus Zufallskontakten für die Vorbereitung und Durchführung einer 
Freizeit engagieren, Anknüpfungspunkte für weiteres Interesse und Engagement evtl. 
auch bei anderen Gemeindeaktivitäten finden. 
Mit diesen Voraussetzungen lassen sich auch systematisch Möglichkeiten zur Mit-
sprache und Partizipation finden. In vielen Gemeinden und im Rahmen des 
KLARTEXT-Prozesses bewährten sich folgende Formen bzw. werden gewünscht: 
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Völlig informell, aber möglichst selbstverständlich: 
• Besuch von Presbyteriumsmitgliedern an den Orten und Events der Kinder und 

Jugendlichen 
• Einladung von Kindern/Jugendlichen zu Gesprächen mit Presbyterium oder in 

Ausschüsse 
• Gemeinsame Aktivitäten (Ausflüge, Spielnachmittage, Filmabende, Feste), die dem 

Kennen lernen und lockeren Gesprächen dienen 
• Gemeinsame „Ortsbegehungen“ (wenn’s um Missstände, Änderungswünsche, 

Vorschläge geht) 
• Kummerkasten 
• PresbyterInnensprechstunde für Kinder/Jugendliche 
• Befragungen von Kindern/Jugendlichen zu bestimmten Themen 
•  etc. 
 
Etwas formalisierter: 
• Regelmäßiges Kindertreffen /Jugendtreffen (z.B. 2 x im Jahr zu bestimmten Zei-

ten), zu dem alle in den üblichen Angeboten und Treffmöglichkeiten beteiligten 
Kinder und Jugendliche eingeladen werden. Themen: was brennt den Kin-
dern/Jugendlichen auf den Nägeln, was anderen Gemeindegruppen, welche Verän-
derungen / Entscheidungen stehen an, welche Wünsche gibt’s für die OT, den KU, 
die Jugendgruppen... 

• Einmal im Jahr großer Empfang für alle Ehrenamtlichen in der Kinder- und Ju-
gendarbeit 

• Kinder/Jugendversammlung einmal im Jahr. Eingeladen sind über den o.g. Kreis 
hinaus alle Kinder und Jugendlichen, die in der Gemeinde wohnen. Die Vorberei-
tung und Einladung muss perfekt sein (z.B. Themen, anwesende Ansprechpartne-
rInnen und die Perspektive der zu treffenden Absprachen bekannt geben, auch an 
Schulen, Spielplätzen etc. werben); inhaltlich könnten hier auch Probleme und An-
liegen des Stadtteils im Einzugsgebiet der Gemeinde vorkommen. 

 
Noch formalisierter (d.h. evtl. per schriftlicher „Vereinbarung“ oder „Satzung“ etab-
liert): 
• Mitarbeiterkonferenz -regelmäßiges Treffen aller jugendlichen ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen der Gemeinde; bestimmte Aufgaben und Rechte sind hier ange-
siedelt wie: Vorschlagsrecht für (jugendliche) Kandidaten für den Jugendausschuss, 
für synodale Gremien, für Aktivitäten, die im eigenen Betätigungsbereich liegen, 
etc.  

• JugendsprecherInnenkreis  
• „aej“ („Arbeitsgemeinschaft Ev. Jugend“) oder einfach „Ev. Jugend 

Hammershausen“ mit lokalen Jugendverbandsstrukturen wie Mitgliederstatus, 
Vorstand etc. 

• „Informeller“ Jugendausschuss mit Regeln, die mit dem Presbyterium ausgehan-
delt und festgehalten sind, aber keinen Satzungs- oder Ordnungsanspruch haben, 
sondern den einer lokalen zeitlich begrenzten Übereinkunft. 
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Dazu finden sich Beispiele aus dem wirklichen Leben im nächsten Kapitel. 
Wichtig ist es, bei allen Formen der Selbstvertretung Jugendlicher die Abgrenzung zu 
bzw. Kooperation mit dem Jugendausschuss festzuschreiben, z.B. in dessen Satzung 
(siehe Kommentar zur Mustersatzung), und den sich hier versammelnden, treffenden, 
besprechenden Jugendlichen wirkliche Rechte zuzugestehen.  
Auch in einem „echten“ Fachausschuss für Jugendarbeit werden Jugendliche sich 
langfristig nur mit Spaß an der Sache engagieren, wenn sie wissen, was sie dort ei-
gentlich wollen. Und dazu ist die regelmäßige „Rücksprache“ zu allen Kindern und 
Jugendlichen nötig. 
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IV. Beispiele für Organisations- und Beteiligungsformen statt, 
neben oder kooperierend mit einem                                              
„KO-gerechtem“Jugendausschuss: 

 
Kirchengemeinde: 
 
Kirchengemeinde Bilderstöckchen-Nathanael: 
Seit Jahren arbeitet eine AG Jugendarbeit  ( 1 Pfarrer, 1 Küster, 1 Presbyterin, 1 Jugendreferentin) an 
Fragen der Jugendarbeit , deren Ergebnisse dem Presbyterium zugeleitet wurden. 
 
Seit Sommer 1998 kamen 2 frisch konfirmierte interessierte Ehrenamtliche dazu. In dieser Zusammen-
setzung bereitete die AG – basierend auf den Ergebnissen des DIALOG-Prozesses – ein Gespräch mit 
dem Presbyterium vor, das im Februar 1999 stattfand. Hierbei ging es besonders um die konkrete Betei-
ligung Jugendlicher am Gemeindeleben. Die Jugendlichen vertraten in dieser Sitzung ehrlich und cou-
ragiert ihre Meinung. 
 
Das Presbyterium beschloss anschließend, die AG offiziell zum „Jugendausschuss“ zu berufen. 
 
Eine Satzung gibt es noch nicht, die Arbeitsergebnisse des Jugendausschusses werden aber positiv vom 
Presbyterium aufgenommen und unterstützt. 
 
Aus dem Protokoll der Jugendausschuss-Sitzung vom 14.4.99 in der Kirchengemeinde 
E.: 
Top 8. Struktur im Jugendausschuss 
Wir schauen uns die Kirchenordnung an und finden folgende Definition von Jugendausschuss (von 
Susanne in eigene Worte gefasst): 
• Ein Jugendausschuss ist ein Fachausschuss, der vom Presbyterium einer Gemeinde gebildet 

werden kann (nicht muss).  
• Jugendausschüsse sollen aus Mitgliedern des Presbyteriums, sachkundigen Gemeindemitglie-

dern und vor allem fachkundigen Mitarbeitern der Gemeinde bestehen. 
• Den Vorsitz bestimmt in der Regel das Presbyterium. 
• Der Jugendausschuss ist dem Presbyterium verantwortlich und hat ihm auf Verlangen jederzeit 

über den Stand seiner Arbeit zu berichten. 
• Bei Entscheidungen  des Presbyteriums, die seinem Fachbereich betreffen, soll der Jugendaus-

schuss gehört werden. 
 

- Wir stellen noch einmal fest, dass unser Jugendausschuss die Jugendarbeit unserer Ge-
meinde koordiniert, hier werden Informationen weitergegeben, Entscheidungen/Beschlüsse 
getroffen, Fragen geklärt, Projekte/Freizeiten geplant usw.  Die Mitglieder kommen in den 
Jugendausschuss um sich an diesen Fragen/Entscheidungen zu beteiligen, um Infos  zu er-
halten, aber auch weil man Leute trifft, die man lange nicht gesehen hat. 

- Wir überlegen, ob man die Fülle dieses Ausschusses dadurch entkrampfen kann, dass man 
eine zusätzliche Info-Börse im Downstairs (etwa einmal im Monat oder alle 2 Monate) ein-
richtet, zu der dann die Leute gehen können, denen es nur um Informationen geht, die aber 
auch andere Jugendliche anspricht, die sonst nichts mitbekommen. Wir beschließen erst 
mal mit einer Info-Wand in Esch und Pesch zu beginnen und über die Info-Börse noch mal 
nachzudenken. 

- Um privaten Gesprächen mehr Raum zu geben, beschließen wir in Zukunft um 19.00 Uhr 
mit dem Jugendausschuss zu beginnen und die erste halbe Stunde mit einem „Snack“ für 
Gespräche und Austausch Zeit zu geben und mit der offiziellen Sitzung dann um 19.30 Uhr 
zu beginnen und gegen 21.00 Uhr zu enden. In dieser ersten halben Stunde können schon 
viele Kleinigkeiten, Termine usw. geklärt werden, die während einer Sitzung zuviel Zeit in 
Anspruch nehmen und in der Regel sowieso nicht alle betreffen. 

- Das Essen wird reihum, jeweils  von 2 Leuten besorgt. Susanne sieht, wo sie das Geld her 
bekommt. 

- Inhaltlich wird noch überlegt, in den Jugendausschuss-Sitzungen Schwerpunktthemen ein-
zuführen, z.B. mal die Presbyter einzuladen, oder Leute von der Suchtprävention, oder Pfar-
rer oder wen auch immer... das soll aber lieber im Downstairs stattfinden. 
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Evangelische Kirchengemeinde Köln Niehl 
Schlenderhanerstr. 34, 50735 Köln, Tel.: 0221-7122305 

 
JUGENDAUSSCHUSS 

Im Jugendausschuss unserer Gemeinde sind ehrenamtliche Jugendliche und Erwachsene, Mitglieder 
des Presbyteriums, eine Theologin und die Jugendleiterin vertreten. Die Referentin vom Jugendreferat 
Köln Nord, Dorothee Heine, unterstützt den Jugendausschuss beratend. 
Der Ausschuss hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde zu unter-
stützen, zu fördern und zu gestalten. 
Damit positive Impulse von unserer Arbeit ausgehen können bitten wir das Presbyterium dem Jugend-
ausschuss folgende Aufgaben zur Beratung zu übertragen: 
 
1. Freizeiten, die für Kinder und Jugendliche angeboten werden sowie sonstige Veranstaltungen und 

Angebote für diese Zielgruppe werden zunächst im Jugendausschuss beraten. 
 
2. Fortbildungen und Seminare für ehrenamtliche Jugendliche in der gemeindlichen Kinder- und Ju-

gendarbeit obliegen zunächst dem Verantwortungsbereich des Jugendausschusses. 
 
3. Aufgaben aus dem theologischen Bereich, die der Kinder- und Jugendarbeit zugeordnet werden kön-

nen (z.B. Freizeiten und Kinderkirchentage) und bei denen eine Mitarbeit von (ehrenamtlichen) Mit-
arbeiterInnen gewünscht wird, sollten zwischen den TheologInnen und dem Jugendausschuss be-
züglich Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung besprochen werden. 

 
4. Konzepte zur gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit werden im Jugendausschuss  beraten und 

ausgearbeitet und dem Presbyterium als Diskussionsgrundlage vorgelegt. 
 
5. Werden im Presbyterium Themen der Kinder- und Jugendarbeit besprochen, sollte ein(e)  Vertre-

ter(in) des Jugendausschusses zu der Sitzung geladen werden. 
 
6. Die inhaltliche Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit  (Art der Gruppen, Projekte, Ausflüge, Neu-

gestaltung und/oder Veränderungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit etc.) werden zuerst im 
Jugendausschuss beraten, bevor Entscheidungen vom Presbyterium herbeigeführt werden. 

 
7. Der Etat für die Kinder- und Jugendarbeit wird vom Jugendausschuss beratend gestaltet. Ände-

rungswünsche im Jugendetat (z.B. Erhöhung, Umverteilung, Neugestaltung) müssen mit dem Pres-
byterium rechtzeitig – vor den jährlichen Haushaltsplanungen – vorgelegt werden. 

 
8. Der Jugendausschuss stellt dem Presbyterium alle weiteren Aufgabenbereiche, die sich aus dem 

gemeindlichen Leben ergeben und den Verantwortungsbereich des Jugendausschusses berühren 
zum gegebenen Zeitpunkt vor. 

 
Köln, den 09.08.1999 
 
Der Jugendausschuss 
 
(1. Vorsitzende, Thorsten Thamm) 
 
 
 
 
 
(Materialsammlung der Jugendreferentin im Kirchenkreis Köln-Nord, D. Heine) 

 
 
 
 
 
 
 



 24 

Muster für eine Tagesordnung mit „Happy Hour“ 
 
Arbeitsstruktur des JA –Pesch am 25.06.2001 
 
Anlage JA-Vorsitzende 25.06.2001 
 
19:00 Uhr „HappyHour“      ------  informeller Austausch 
19:30 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden 
 
Top 1: Bestätigung des Protokolls 
Top 2: Anträge zur Tagesordnung 
Top 3: „Was ist gelaufen?“ ------ Rückblick 
  -  Berichtenswerts  -  Presbyterium 
  -  SJA  -  Konvent 
Top 4: Thema 
  -  z. B. „Angebot für Jugendliche in der Gemeinde“ 
  -  Projektplanung für Herbst/Winter 2001 
Top 5: Sonstiges 
Top 6: Gelegenheit zur Terminabsprache 
 
 
 
„Der ideale Jugendausschuss“ 
 
Empfehlungen zu Aufbau und Arbeitsweise von Gemeinde-Jugendausschüssen (Ergebnisse der Diskus-
sion der JA-Vorsitzenden Köln-Nord aufgrund eigener Erfahrungen in ihrer Ausschuss-Arbeit, ab März 
2001) 
 
Zusammensetzung/Mischungsverhältnis (auf jeden Fall gemischt!) Z.B. : 
• Ehrenamtliche Erwachsene und ehrenamtliche Jugendliche, Altersgruppe 14 – 25 Jahre, um die 
  Generationen miteinander zu verbandeln. 
• Maximal 20% Hauptamtliche wie JugendleiteriInnen oder PfarrerInnen, VikarInnen, um die  
  Ehrenamtlichen nicht zu erschlagen. 
• Möglichst fifty-fifty männlich und weiblich. 
• Gemeindebezirke sollen vertreten sein, um das Info-Netz zu gewährleisten. 
• PresbyteriumsvertreterInnen 
 -  ja, aber nicht zu viele (eher wenig) 
 -  die Verbindung ins Presbyterium ist dann hergestellt und die Arbeit wird dort mitgetragen 
 -  es ist wichtig, dass sich die JA-Vertreter aus dem Presbyterium auch als solche verstehen und der  
    Jugendarbeit wohlgesonnen sind. 
•  VertreterInnen aus der laufenden Kinder- und Jugendarbeit, um den Praxisbezug zu gewährleisten. 
 
Verbindung ist Presbyterium 
• Durch ein bis zwei JA-Mitglieder – die Vorsitzenden sollten zu Jugendarbeitsthemen ins Presbyte- 
        rium eingeladen werden. 
• Vielleicht Sondersitzung beider Gremien? 
 
Vorsitz 
• Den sollte der JA am besten selbst wählen, es motiviert die Mitarbeitenden, da sie sich dann kom-

petent vertreten fühlen. 
• Gute Mischung: Ehrenamtliche den Vorsitz, Hauptamtliche die Geschäftsführung. Die EA werden 

in ihrer Wichtigkeit gestärkt, die HA haben die Kontakte in die Verwaltung, z.B. Jahrgangslisten, 
Poststelle, Akten der Gemeinde 

• Es ist nicht sehr günstig für Hauptamtliche, mit der gesamten Jugendarbeit identifiziert zu werden, 
  inkl. dem JA. Die Jugendarbeit wird durch unbezahlte engagierte Menschen aus der Gemeinde  
  wirkungsvoller repräsentiert. Außerdem stärkt ein unabhängiger Ausschuss den JA-Machern den 
 Rücken – oder er begleitet sie kritisch. 
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Gesamt-JA oder bezirksweise 
Durch geografische Lage oder andere Faktoren konnten manchmal bezirksorientierte JA´s effektiver und 
flexibler sein als ein Gesamtgemeinde-JA. Wichtig ist aber, dass die Arbeitsergebnisse der Bezirke auf 
jeden Fall untereinander  wahrgenommen und möglichst miteinander abgesprochen und koordiniert 
werden. Das stärkt den Ausschuss selbst, die Mitarbeitenden und die laufende Kinder- und Jugendar-
beit! 
 
Sitzungshäufigkeit 
• Gemeinde- und bezirksabhängig. 
• Sehr bewährt ist ein erkennbarer Turnus, um den JA im eigenen und im Gemeindebewusstsein zu 
   verankern. 
• Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit! 
• Hängt von der Menge der Arbeit ab 
• Vielleicht Klausurtagung für zeitgreifende Inhalte. 
 - Stärkt die Lust auf die Arbeit und die Mitarbeitenden ungemein und ist einfach effektiver als 

normale Arbeitstreffen. 
 
Sitzungsorte 
• Möglichst reihum (bei mehreren Bezirken). 
• Möglichst in Räumen der Kinder- und Jugendarbeit. 
 -  Beides dient dazu, ein Feeling für die Spezialitäten der wahrgenommenen pädagogischen Arbeit zu  
    bekommen. 
 
Diese Liste wird bei den nächsten Treffen weiter vervollständigt! 
 
(aus Materialsammlung der Jugendreferentin im Kirchenkreis Köln-Nord, D. Heine) 
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Kirchenkreis: 
 

Ordnung der Mitarbeiterkonferenz für die Jugendarbeit im Kirchenkreis Wetzlar 

 
PRÄAMBEL 

„Man kann die Gemeinde Christi mit einem Leib vergleichen, der viele Glieder hat. Obwohl er aus so 
vielen Teilen besteht, ist der Leib doch einer. Ihr alle seid zusammen der Leib Christ; jeder einzelne von 
euch ist ein Teil davon“ nach „gute Nachricht“ 1. Korinther 12, 12 u. 27 
 
Die Mitarbeiterkonferenz 
1. Die Mitarbeiterkonferenz ist beauftragt, die Belange der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich des 
 Kirchenkreises Wetzlar durch Beratung zu begleiten. Sie nimmt ihren Auftrag unbeschadet der 
  Verantwortung der Leitungsorgane im Rahmen ihrer Ordnung selbstständig wahr. 
 
 In den Gemeinden unseres Kirchenkreises wird von den ehrenamtlichen kreisliche Basisarbeit 
 durchgeführt. Deshalb ist es wichtig, dass ihre Erfahrungen und Vorstellungen aus der Jugendarbeit  
 in die Entscheidungsprozesse mit hinein wirken können. 
 
2. Ziele der Mitarbeiterkonferenz sind, 

• Den Delegierten Verantwortung zu übertragen, 
• die Hauptamtlichen zu unterstützen und 
• die Jugendarbeit des Kirchenkreises zu beleben. 

 
Durch die Mitarbeiterkonferenz können sich für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter neue Entwicklungsräume eröffnen und sie dadurch in ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit gefördert 
werden. 

 
Aufgaben und Zuständigkeiten 
1. Erfahrungsaustausch 
2. Beratung in allen Fragen der Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden des Kirchenkreises. 
3. Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit. 
4. Abstimmung von Vorhaben und gemeinsamen Aktionen auf Kirchenkreisebene. 
5. Förderung der Zusammenarbeit unter einzelnen Jugendgruppen aus Kirche, CVJM, Gemeinschaften 
  und Freikirchen. 
6. Vertretung gemeinsamer Belange evangelischer Jugendarbeit gegenüber kirchlichen und kommuna-

len Stellen. 
7. Beratung und Hilfe bei Konflikten im Bereich der Jugendarbeit in den einzelnen Gemeinden. 
 
Zusammensetzung 
1. Die Gemeinden entsenden je zwei ehrenamtliche VertreterInnen in die Mitarbeiterkonferenz. 

• Dabei sollte die eine Person weiblich und die andere männlich sein. 
• Sie sollten zum Zeitpunkt ihrer Entsendung zwischen 16 (in Ausnahme 14 Jahre) und 30 Jahre 

  alt sein. 
 Dabei sollte die eine Person unter 20 Jahren und die andere über 20 Jahre sein. 

• Die Amtsdauer der Mitglieder der Mitarbeiterkonferenz beträgt zwei Jahre. Scheidet ein Mitglied 
  vor Ablauf der Amtsdauer aus, wird für den Rest der Amtsdauer ein neues Mitglied entsendet. 

2. Die Leiterin bzw. der Leiter des Jugendpfarramtes Wetzlar. 
3. Hauptamtliche aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Mitglieder des Jugendaus-

schusses gehören der Konferenz als Gäste an. 
 
Arbeitsweise 
1. Die Leiterin bzw. der Leiter des Jugendpfarramtes Wetzlar ist Vorsitzende/r  der Mitarbeiterkonfe-

renz. Die Mitarbeiterkonferenz wählt aus ihrer Mitte eine/n erste/n und zweite/n Stellvertreter. 
2. Die Mitarbeiterkonferenz tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. 
3. Der bzw. die Vorsitzende lädt in der Regel mindestens zwei Wochen vorher unter Angabe der Tages-

ordnung zu den Sitzungen ein. 
4. Über die Verhandlungen wird ein Protokoll angefertigt, das an alle Mitglieder der Mitarbeiterkonfe-

renz gesandt wird. 
5. Mitarbeiterkonferenz und Jugendausschuss unterstützen sich gegenseitig bei der Wahrnehmung 

Ihrer Aufgaben. 
Beschlossen vom Jugendausschuss der Synode Wetzlar am 14.02.96 
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Ordnung 
Für die Jugendmitarbeiterversammlung (JMV) 

der Ev. Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis An Sieg und Rhein 
 

DIE JUGENDMITARBEITERVERSAMMLUNG (JMV) 
Zusammensetzung 
1 Vertreter/in aus jeder Gemeinde, der aus den gemeindlichen Jugendausschüssen oder Mitarbeiter-

kreisen gewählt wird. Sofern keine Kinder- oder Jugendarbeit gegenwärtig stattfindet, sollte         1 
Vertreter/in vom Presbyterium nominiert werden. 

 Gemeinden mit mehreren Bezirken können pro Bezirk eine/n Vertreter/in entsenden. 
 Wünschenswert ist, dass der Versammlung Vertreter/innen aller Gruppen (hauptsächlich Ehrenamt-

liche <Mindestalter 16>) angehören. 
2 Jugendreferenten 
1 Mitglied des Kreissynodalvorstandes (KSV) 
2 von der Kreissynode gewählte Pfarrer/innen 
 
Die Wahlperiode beträgt 2 Jahre, bei vorzeitigem Ausscheiden erfolgt Neuwahl. Gäste sind herzlich 
willkommen. 
 
Aufgaben 
• Die Versammlung benennt aus ihrer Mitte die 4 ehrenamtlichen Vertreter/innen für den SJA, die  
       der Kreissynode zur Wahl vorgeschlagen werden. 
• Jede Sitzung soll in der Regel einen eigenen selbstständigen thematischen Schwerpunkt besitzen.  

Bei der Feststellung von Tendenzen und Trends sollten Empfehlungen zur Weiterarbeit an den SJA 
gegeben werden. Das Thema soll vorweg abgesprochen oder durch den SJA angeboten werden. Es 
wäre wünschenswert, wenn der thematische Schwerpunkt in den Gemeinden (Jugendkreisen) vorbe-
reitet wird oder Infos weitergegeben werden. 

• Mitarbeit bei synodalen Veranstaltungen. 
• Die JMV gibt Anregungen für das Halbjahresprogramm welches der SJA beschließt. 
• Die Mitglieder geben Beschlüsse und Informationen an ihre Gemeinde und Presbyterien weiter. 
• Informationsaustausch aus der gemeindlichen Arbeit. 
• Andenken – Mitdenken – Nachdenken (theologische Besinnung) 
 
Arbeitsweise 
Die Jugendmitarbeiterversammlung (JMV) tagt 2 – 3 mal pro Halbjahr. Sie wird unter Vorlage einer 
Tagesordnung von dem/der Jugendreferenten/tin eingeladen. Weitere Sitzungen werden auf Beschluss 
der JMV einberufen. Beschlussfähigkeit besteht bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mit-
glieder. 
 

9/96 
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V. Spaß beim Mitsingen - eine kleine Gremiendidaktik 
 

Aus der Sicht Jugendlicher haben (die meisten) Gremien etwas Gemeinsames mit 
(den meisten) Gottesdiensten: Sie sind ätzend langweilig. Grund: die z.T. fixierte, z.T. 
unausgesprochene „Agenda“ dieser Gremien.  
Sie müssen gewissen Formalia genügen: Schriftliche Einladung, fristgerecht unter 
Angabe der Tagesordnungspunkte, Vorsitz, Stellvertretung, Begrüßung, Feststellung 
der Beschlussfähigkeit, Abarbeiten der Tagesordnung, Protokollführung, Legalisie-
rung der Protokolls, ... 
Und sie folgen oft unnötigen und ungeschriebenen Regeln, wie: 
• Tagesordnung in der Einladung nichtssagend und vorher nicht abgesprochen oder 

ausschließlich mit formalen Erfordernissen bestückt. 
• Geschlossene Gesellschaft trifft sich, in der alte Seilschaften schon alles vorher 

abgekaspert haben und nur noch das zustimmende Kopfnicken fürs Protokoll ein-
holen. 

• Es reden sowieso immer nur dieselben Personen und das weit übers anliegende 
Thema hinaus. 

• Es ist von vorneherein klar, wer zu welchem Thema was sagen wird, wer wie kon-
tert und wer das Ganze dann mit welchen Worten beendet. 

• Es wird in erster Linie Fachchinesisch oder Kirchenlatein gesprochen, der „innere 
Zirkel“ versteht sich so mit Abkürzungen und für außenstehende Normalmen-
schen abstrusen Begriffen bestens. 

• Bis man zu den wirklich wichtigen Fragen kommt, ist die Zeit schon verquasselt, 
die Ersten brechen auf; die Letzten sind übrigens gerade erst gekommen. 

• Man fällt Beschlüsse, sie stehen im Protokoll, dann verflüchtigen sie sich irgendwo 
auf dem weiteren Amtsweg... 

Beim Heimgehen wird man von dem Gefühl beschlichen: 3 Stunden, 2 Kekse, ein 
Glas O-Saft - das war’s dann. 
 
Also: wie können Gremiensitzungen trotz notwendiger Einhaltung von Formalia so 
ablaufen, dass auch Jugendlichen nicht die Füße einschlafen und sie das Gefühl be-
schleicht, Zeit sinnlos abgesessen zu haben?  
Oder: können Gremien Spaß machen? 
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Szenario
Roland und Maike sind vom Jugendmitar-
beiterkreis dem Presbyterium als Mitglieder 
des neu konstituierten Jugendausschusses 
vorgeschlagen worden. Sie werden berufen. 
Sie werden davon schriftlich benachrichtigt, 
gleichzeitig lädt sie der Pfarrer der Ge-
meinde als kommissarischer Vorsitzender 
des Jugendausschusses zu einem Vorge-
spräch ein. 

Jugendliche sollen selbst bestimmen kön-
nen, wer sie vertritt! 
Das Presbyterium hätte im Rahmen der 
Bestimmungen der Satzung berufen kön-
nen, wen es will. Aber alles andere ist auch 
nicht verboten! 

Das findet in einer Eisdiele statt. Die drei 
kennen sich: Roland und Maike haben bei 
ihm den Konfirmandenunterricht besucht 
und bei ihren Aktivitäten in der Gemeinde 
ab und zu Kontakt - Roland leitete schon 
zum zweiten Mal mit der hauptamtlichen 
Jugendleiterin die Sommerfreizeit, Maike 
macht einmal pro Woche Flötenunterricht 
für eine Kindergruppe, beide sind im Ju-
gendmitarbeiterkreis, der sich informell 
einmal im Monat mit der Hauptamtlichen 
trifft, aktiv. 

Vorsitz 
Theoretisch kann das Presbyterium nicht 
nur die einzelnen Mitglieder berufen, son-
dern auch den/die Vorsitzende(n) bestim-
men. Das muss aber nicht so sein; natürlich 
kann das Gremium sich seinen Vorsitz 
selbst aussuchen, das Presbyterium bestä-
tigt die „Wahl“ dann. 

In der Eisdiele versucht der Pfarrer, den 
beiden zu verdeutlichen, was die Gemeinde 
mit dem Jugendausschuss will, nach wel-
chen Kriterien das Presbyterium die Zu-
sammensetzung und die konkreten Beru-
fungen vorgenommen hat, welche Rechte 
und Pflichten sich aus der Satzung ergeben, 
usw. Vor allem aber versucht er herauszu-
bekommen, welche Motivation und Erwar-
tung Roland und Maike für ihre Mitarbeit 
haben. 

Und wissen, was auf sie zukommt! 
Ein Vorgespräch sollte man allen „Neuen“, 
vor allem aber den Jugendlichen anbieten. 
Wichtig ist dafür nicht nur die lockere äu-
ßere Atmosphäre, sondern ein(e) Ge-
sprächspartner(in), dem/der die Jugendli-
chen vertrauen und keine Angst haben, 
auch „dumme“ Fragen zu stellen. 

Zwei Wochen später trudelt die Einladung 
zur konstituierenden Sitzung bei den bei-
den ein. Erfreut stellen sie fest, dass neben 
den Formalia (Protokollant, Feststellung der 
Tagesordnung, Wahl des/der Vorsitzenden 
und Stellvertretung....) auch unter der 
Überschrift „Arbeitsplan“ alle die Punkte 
aufgelistet sind, die in der Eisdiele von ih-
nen als Gründe genannt worden waren, 
sich für die Jugendlichen im Jugendaus-
schuss zu beteiligen. 

Einladung 
Bei der Einladung ist wichtig: Verständlich 
auch für Nicht-Insider (kein Fachkauder-
welsch, keine Abkürzungen; klare Gliede-
rung, der Übersicht wegen; nicht zu viel, 
aber auch nicht nichtssagend; am besten 
kurze Erläuterungen zu den einzelnen 
TOPs, die verdeutlichen, um was es geht, 
welche Vorarbeiten es gibt, welche Art von 
Ergebnis (Beschluss, Einsetzen einer AG, 
Weiterbearbeitung durch ...) gefragt ist. 

Außerdem empfinden sie es als nette Ges-
te, dass als Tagungsort die Jugendetage des 
Gemeindehauses angegeben ist. Vertrautes 
Terrain! 
Zur ersten Sitzung erscheinen Roland und 
Maike überpünktlich: 10 Minuten vor Be-
ginn. Die Jugendmitarbeiterin, die sie gut 
kennen und mit der sie per Du sind, ist als 

Tagungsort 
Der Tagungsort ist wichtig. Das letzte Loch 
sollte es nicht sein, das würde den Eindruck 
vermitteln, ein Ausschuss 2. Klasse zu sein. 
„Vertrautes Terrain“ ist gut und ein biss-
chen erkennbare Mühe, z.B. durch einen 
freundlich gedeckten Tisch, die Anwesen-
den zu würdigen, noch besser. 
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„Gastgeberin“ schon da, Roland und Maike 
helfen ihr, die Tischdekoration im sog. „Ju-
gendcafe“ zu komplettieren. 
Nach und nach treffen die weiteren Mit-
glieder ein; sie geben auch Roland und 
Maike kurz die Hand, murmeln einen in 
der Regel unverständlichen Namen, und 
scheinen sich untereinander gut zu kennen, 
während Roland und Maike eher etwas hilf-
los an der Wand stehen, solange die Haupt-
amtliche und der Pfarrer noch letzte Ab-
sprachen für die Sitzung treffen.  
 

Beim ersten Mal 
Der Empfang beim „ersten Mal“ kann für 
die weitere Atmosphäre ganz entscheidend 
sein. Kirchliche Gremien, in denen sich 
„alte Hasen“ und Insider tummeln, eignen 
sich hervorragend zum Erzeugen von 
Schwellenangst und dem Gefühl: „Ich ge-
höre hier eigentlich nicht dazu“. Damit 
Neue, vor allem Jugendliche sich nicht 
fremd fühlen, sollte zumindest eine ver-
traute Person da sein, sollten sie von vorn-
herein einbezogen werden, auch in das in-
formelle „Vorgeplänkel“. 

Dann bittet letzterer als kommissarischer 
Vorsitzender alle Platz zu nehmen, begrüßt 
sie mit kurzen Worten, eröffnet offiziell die 
Sitzung mit der Lesung der Tageslosung 
und bittet dann unter Hinweis auf neue 
Mitglieder, vor allem Roland und Maike, 
um eine ausführliche Vorstellungsrunde.  
 

Rituale 
Wenn man will, dass auch Mitglieder der 
Gemeinde das Gemeindeleben mitgestal-
ten, die in den aktuellen Kirchenstudien als 
„kritisch-distanziert“ o.a. bezeichnet wer-
den, sollte man ihnen auch auf der Ebene 
des Stils entgegenkommen. Eine Sitzung 
mit der Lesung der Tageslosung, einem 
sonstigen Bibeltext etc. zu eröffnen, wirkt 
auf alle befremdend, die sich nicht ge-
wohnheitsmäßig in solchen Gremien 
tummeln – deshalb sind sie keine „schlech-
teren“ Christen! Man muss sich nur vorstel-
len, wie die Gepflogenheiten außerhalb der 
Kirche sind – und da leben die meisten 
Menschen die meiste Zeit. Ihre Erwartun-
gen bei der Teilnahme an einem kirchli-
chen Gremium sind mit Recht andere als 
an eine gottesdienstliche Veranstaltung. 
Dem sollte man Rechnung tragen. Das 
heißt auch nicht, auf eine spezifisch kirch-
liche Note verzichten zu müssen. Sie sollte 
nur nicht ritual- und formelhaft ankom-
men. Einige auf den christlichen und/oder 
kirchlichen Kontext verweisende Sätze mit 
persönlichem oder sachlichem Bezug bei 
der offiziellen Begrüßung, eine Kurzan-
dacht ohne „andächtiges“ (oder betretenes?) 
Schweigen und der entsprechenden Hal-
tung kommen besser an. Wenn ein Ge-
wöhnungseffekt eingetreten ist, kann man 
ja evtl. zu anderen, gewohnteren Formen 
übergehen – aber man sollte sicherstellen, 
dass der Sinn und die Bedeutung allen 
Teilnehmenden vermittelbar ist. 
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Sozusagen als Demonstration, was für 
Nicht-Insider bei der Vorstellung interes-
sant sein könnte, fängt er mit sich selbst an: 
Name, Beruf, Familienstand, Interesse an 
der Kirche, dieser Gemeinde, der Jugend 
allgemein und speziell hier im Viertel. Da 
nun jeder weiß, dass er Pfarrer der Ge-
meinde ist, klingt das alles etwas aufgesetzt; 
ähnlich bei der hauptamtlichen Jugend-
Mitarbeiterin, die er als Nächste um ihre 
Vorstellung bittet: Dass und welche Interes-
sen und Probleme sie in und mit der Ge-
meinde und den Jugendlichen hat, weiß 
man eigentlich. Interessanter wird es bei 
den -neben dem Pfarrer- weiteren Mitglie-
dern des Presbyteriums: Frau Lang, 45, 
verh., 2 Kinder im Teeny-Alter, Hausfrau 
mit Nebentätigkeit als Krankengymnastin, 
in der Gemeinde regelmäßig engagiert in 
der Frauenarbeit, beim Advents-Basar und 
im Eine-Welt-Laden überrascht mit ihrem 
erfrischenden Eingeständnis, dass sie nicht 
sehr fromm ist, aber diese Gemeinde und 
die Kirche und die Menschen, mit denen 
sie hier ständig zu tun hat, ihr eine zweite 
Heimat geworden sind. 

Vorstellungsrunde 
Genau das sollte die Sitzungsleitung bei der 
Vorstellungsrunde sicherstellen: Interes-
sant an den einzelnen Personen ist zu-
nächst, mit welchem Hintergrund, Erfah-
rungen und Interessen sie gerade in diesem 
Gremium engagiert sind. Schön ist Frau 
Langs Offenheit: Sie trägt zur Entspannung 
der Atmosphäre bei und ermöglicht auch 
anderen ehrliche Aussagen über sich selbst. 
 
 

Sie arbeitet nun schon seit 9 Jahren im 
Presbyterium mit, weil sie dieses Gefühl 
auch anderen vermitteln will, und für ihre 
Mitarbeit im Jugendausschuss liegt ihr das 
Gegenüber der jüngeren Generation be-
sonders am Herzen. Sie hänge, so sagt sie, 
schon lange dem Gedanken nach, ob man 
die Jugendarbeit der Gemeinde nicht völlig 
neu und ganz anders als bisher aufziehen 
müsste: offener, neue „kirchenferne“ Kreise 
ansprechend, raus aus dem unmittelbaren 
Kirchturms-Umfeld. 
Herr Kurz macht Maike etwas befangen: es 
stellt sich heraus, dass er der Klassenlehrer 
ihrer kleinen Schwester ist, die nicht gerade 
mit Begeisterung von ihm erzählt. Anders 
als Frau Lang betont er, der sein Alter mit 
„noch 5 Jahre bis zur Pension“ beschreibt“, 
wie wichtig für die Jugendlichen heutzutage 
ist, irgendwo noch Werte und auch Gren-
zen vermittelt zu bekommen, und dass dies 
die Jugendarbeit der Gemeinde zu leisten 
hätte. Einen besonders positiven Eindruck 
von Kindern und Jugendlichen scheint er 
nicht zu haben, aber vielleicht bringt das 
sein Beruf mit sich, denkt Roland.  

Persönlichkeiten 
Natürlich sind die Persönlichkeiten in die-
sem Ausschuss völlig frei erfunden und 
etwas überzogen charakterisiert. Aber: Tat-
sächlich ist es die Regel, dass Ausschuss-
mitglieder nicht nur im Alter, kirchlichem 
Engagement, religiösen Ausprägungen und 
(beruflichem) Status sehr unterschiedlich 
sind, sondern auch in ihrer Motivation und 
dem Interesse an der Sache. Das ist auch 
gut so – nur, wie wird aus diesen Individu-
en ein arbeitsfähiges  
Team? 
Formal stehen folgende Schritte an: 
Der Pfarrer und die Hauptamtliche sollten 
deutlich dazu stehen, dass sie als „Profis“ 
eine besondere Rolle haben. Diese ist defi-
niert durch ihre Fachkompetenz (theolo-
gisch, gemeindebezogen, pädagogisch, 
kommunikativ, strukturell), aber auch 
durch ihren Status. Natürlich werden viele 
Aufgaben, Vorbereitung, Zuarbeit und 
Umsetzung des Arbeitsprogramms und der 
Beschlüsse des Jugendausschusses an ih-
nen hängen bleiben. Wichtig ist, dass sie 
dabei für so viel Transparenz wie möglich 
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Dann ist da noch Herr Breit, Vertreter des 
VCP, 32 Jahre alt, Programmierer von Be-
ruf. Er ist in Kluft erschienen, graues 
Hemd, blaues Halstuch, Lilienabzeichen an 
der Brust. Nach einem Kurzreferat über die 
Geschichte der christlichen Pfadfinder im 
allgemeinen und des Stammes Adler in 
dieser Gemeinde im Besonderen setzt er 
zum nächsten Kurzreferat an: wie zäh um 
die neue Satzung des Jugendausschusses 
gerungen wurde; wie glücklich er ist, dass 
nun zwei jugendliche Ehrenamtliche aus 
der Gemeindejugendarbeit mit dabei sind; 
wie wichtig es sei, dass Jugendliche sich 
selbst um ihre Belange kümmern, was die 
Pfadfinder schon immer praktizieren („Ju-
gend führt Jugend“), und wie gut es ist, 
dass Konsens hergestellt werden konnte, 
dass dem im Jugendausschuss mit seiner 
Person und zwei Ehrenamtlichen, also qua-
lifizierten !! Jugendlichen hinreichend Ge-
nüge getan ist, denn „normale“ Jugendliche 
noch mit hinein zu nehmen, wie die Lan-
deskirche es vorschlägt, sei doch für diese 
eine Überforderung.... Vor dem dritten 
Kurzreferat über die Grenzen jugendlicher 
Selbstbestimmungsfähigkeit stoppt ihn der 
Pfarrer und bittet Maike und Roland, sich 
vorzustellen. 
Maike erzählt, dass sie seit ihrer Konfirma-
tion für die Kindergruppen mit großer Re-
sonanz Flötenunterricht anbietet und ihr 
auffällt, dass diese Aktivität völlig getrennt 
von allem anderen stattfindet. Nur über den 
Jugendmitarbeiterkreis weiß sie, was sonst 
noch so mit und für Kinder und Jugendli-
che in der Gemeinde läuft, und nur darüber 
kennt sie den Pfarrer, die Hauptamtliche, 
und was überhaupt ein Presbyterium ist. 
Sie äußert den Wunsch, „ihre“ Kinder ruhig 
mal einzuladen zur Mitgestaltung bei ei-
nem Gottesdienst (z.B. Flöten beim Tauf- 
oder Weihnachtsgottesdienst), sie z.B. vor-
rangig und gezielt in die Kinderbibelwoche 
einzubeziehen (und nicht nur allgemein die 
Handzettel austeilen), und überhaupt: wa-
rum nicht mal ein großes gemeinsames 
Projekt für alle, z.B. ein Musical, mit Mitar-
beit von Pfarrer, Organist, Hauptamtlicher, 
Jugendgruppen, vor allem der „Nischen-
Band“, und die Pfadfinder haben doch auch 
Interesse an Texten und Singen 

sorgen und das, was sie übernehmen, ein-
deutig durch ihre Fachkompetenz oder Zu-
ständigkeit bestimmt ist und nicht durch 
das vage Gefühl „sonst läuft ja doch nichts“. 
Die Frage ist nicht, ob sich durch Wissens-
vorsprung, mehr Zeit etc. ein Machtgefälle 
zu den anderen entwickelt, sondern wie 
man damit umgeht! Besonders bei der 
Hauptamtlichen sollte schon in der Dienst-
anweisung deutlich werden, wo Abgren-
zungen und wo Überschneidungen zu den 
Kompetenzen des Ausschusses sind. Letzt-
lich ist der Jugendausschuss mit seiner Zu-
ständigkeit für Personalfragen meist ihr 
unmittelbarer Chef (Fachaufsicht) und ihre 
Rolle daher ambivalent. 
Für die Jugendlichen sind nicht nur der 
Pfarrer und die Hauptamtliche, sondern 
auch der Presbyter und die Presbyterin auf 
Grund ihres Alters, ihrer Funktion und ih-
res Insiderwissens „Autoritäten“, ob be-
wusst oder unbewusst. Wichtig ist, dass den 
Erwachsenen das klar ist bzw. sie es sich 
immer wieder klar machen und versuchen, 
mit der Zeit den zunächst existenten Gra-
ben zwischen „alle sind gleich“ und „aber 
einige gleicher“ abzubauen. 
Herr Breit verkörpert in stark übertriebener 
Weise eine eigentlich sehr positive Seite, die 
man in Wirklichkeit an fast allen Gremi-
enmitgliedern entdecken kann: Sie wollen 
etwas einbringen, etwas los werden, etwas 
vorwärts bringen und bewirken, was sie 
bewegt. Insofern ist jedes Gremienmitglied 
„Selbstdarsteller(in)“. Schwierig ist es, 
wenn einer die anderen in Neben- oder Sta-
tistenrollen drängt. Gute Moderation findet 
Wege, unter Hinweis auf die zu verhan-
delnde Sache, die Rollen immer wieder neu 
zu verteilen und gleiche Chancen herzustel-
len. 
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und...überhaupt. 
Roland setzt da an: das sei ihm auch aufge-
fallen, bei der letzten Sommerfreizeit. Die 
25 13- bis 16-Jährigen, die dabei waren, sei-
en (außer denen, die den KU besuchen) 
hinterher wieder in alle Winde verstreut. 
Dabei habe man doch 3 Wochen in den Vo-
gesen das Thema „Schöpfung“ intensiv be-
handelt – unter biblischen, ökologischen 
und ganz praktischen Aspekten. Im Ju-
gendmitarbeiterkreis sei man sich einig: 
wenn die Erwachsenen mehr mithören 
(und vielleicht auch erleben?) würden, was 
bei den einzelnen Jugend-Aktivitäten läuft, 
könnte man viel mehr untereinander und 
innerhalb der Gesamtgemeinde vernetzen, 
und alle könnten sehen, dass hier mehr als 
nur ein winziger Ausschnitt läuft..... 
 
Der Pfarrer bedankt sich, stellt die Be-
schlussfähigkeit fest und leitet mit Bedau-
ern zum nächsten Tagesordnungspunkt 
über:  

Nichts verloren gehen lassen! 
Der Pfarrer als Sitzungsleiter hätte zusätz-
lich auch noch folgendes tun können: Die 
in der Vorstellungsrunde genannten inhalt-
lichen Stichpunkte (Jugendarbeit mit neuer 
Zielgruppe, Jugend und Werte, Selbstbes-
timmungs“fähigkeit“ Jugendlicher, Vernet-
zung zwischen verschiedenen Breichen der 
Kinder- und Jugendarbeit und innerhalb 
der Gemeinde überhaupt) noch einmal auf-
greifen und darauf hinweisen, ob und wo 
sie in der heutigen oder einer späteren Ta-
gesordnung Platz haben. Das verstärkt von 
vorne herein bei jeder/jedem das Gefühl, 
wirklich ernst genommen zu werden. 

Dass jemand Protokoll schreibt und man 
Wahlen zum Vorsitz durchführen müsse 
sei eben so. Fürs Protokoll meldet sich Herr 
Kurz. 
 
. 

Das Protokoll  
Wer schreibt’s? Betretenes Schweigen 
überall – eine oft peinliche Situation in vie-
len Gremien. Besser: Der Sitzungsleiter 
klärt dies bereits vor der ersten Sitzung. In 
jeder Sitzung wird dann festgelegt, wer das 
nächste Mal dran ist (Rotationsverfahren) – 
sollte man aber nur machen, wenn alle sich 
das auch wirklich zutrauen und niemand 
damit überfahren wird. Andere Möglich-
keit: Eine Person übernimmt es, regelmä-
ßig Protokoll zu schreiben, aber nur wenn 
alle damit einverstanden sind und der Per-
son auch das Vertrauen entgegenbringen, 
dass sie das nicht zu Manipulationszwecken 
nutzt. Deshalb sollten auch gemeinsame 
Standards für das Protokoll festgehalten 
werden: Klar muss sein, dass das Presbyte-
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rium das Protokoll bzw. die in ihm enthal-
tenen Beschlüsse „ratifiziert“, es dient also 
nicht nur der eignen Erinnerung, sondern 
ist ein offizielles Dokument. Wenn das Pro-
tokoll nach der Sitzung erstellt wird, aber 
erst mit den Unterlagen zur nächsten Sit-
zung verschickt, dort von allen Mitgliedern 
verabschiedet wird und dann erst an das 
Presbyterium gelangt, kann es ca. ein hal-
bes Jahr dauern, bis Beschlüsse rechtskräf-
tig sind. Üblich ist deshalb: Das Protokoll 
geht direkt nach Erstellung in die nächste 
Presbyteriumssitzung; sollten die Aus-
schussmitglieder danach selbst noch Ände-
rungen anbringen, werden diese dem Pres-
byterium mit den neuen Protokoll zur 
Kenntnis gebracht. Über diesen Weg sollten 
sich alle Ausschussmitglieder im Klaren 
sein, sonst fühlen sie sich veräppelt. Sinn-
voll ist es, wenn der Protokollant bei kniffli-
gen Ergebnissen direkt fragt, wie er das im 
Protokoll festhalten soll bzw. ob alle mit 
seinem Formulierungsvorschlag einver-
standen sind. Wenn der Zweck des Proto-
kolls klar ist, ergeben sich auch die anderen 
Standards: Beschlüsse müssen klar formu-
liert sein, ebenso, wer mit ihrer Ausfüh-
rung (in welcher Form, bis wann) beauf-
tragt ist/wird. Große, gar konträre Diskus-
sionen sollten insofern nachvollziehbar 
sein, als die wichtigsten Positionen aufge-
führt sind. Bei allen Verabredungen kann 
man sich an den W-Fragen entlang han-
geln: Was – wozu – wie – wer – wann – wo. 
Sinnvoll ist auch die Vereinbarung, welchen 
Umfang das Protokoll haben soll (z.B. 
höchstens 2 – 4 A-4-Seiten); ob oder besser 
dass es den Ausschuss-Mitgliedern nicht 
erst mit der Einladung zur nächsten Sit-
zung zugeschickt wird, sondern möglichst 
zeitnah (ggf. Zeitpunkt festlegen, spätes-
tens 14 Tage nach der Sitzung), dass auch 
nicht anwesende Mitglieder alle Tischvorla-
gen erhalten, usw.. 
In jeder weiteren Sitzung sollte nicht nur 
das Protokoll von letzten Mal verabschiedet 
werden, sondern auch, etwa in dem TOP 
„Aus früheren Beschlüssen“ gemeinsam 
überprüft werden, was wie weit gediehen 
ist. 
 

Als der Pfarrer nach Kandidaten für Vorsitz  
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und Stellvertretung fragt, hebt Maike 
schüchtern den Finger. 
Nein, kandidieren will sie nicht, aber ob es 
nicht besser sei, den/die Vorsitzende(n) erst 
zu wählen, wenn man sich gegenseitig und 
die Neuen den Ausschuss besser kennen. 
Und, wirft Roland ein, ist das überhaupt 
nötig? Bei 7 Leuten, da könne man doch 
zwanglos die inhaltlichen Punkte behan-
deln und Protokoll, Einladung etc. im Rota-
tionsverfahren übernehmen.... 
 

 

Herr Breit zieht an seinem Halstuch und 
setzt zum Kurzreferat über die Bedeutung 
der Kirchenordnung, den rechtlichen Cha-
rakter von Satzungen und die Verantwor-
tung der geregelten und abgesicherten Au-
ßenvertretung eines Ausschusses an. Frau 
Lang unterbricht ihn: dass man genau des-
halb einen Vorsitz braucht sei klar, aber 
warum nicht die Wahl verschieben, bis alle 
genau wissen, wie es in diesem Ausschuss 
läuft? Bevor dazu Einwände erhoben wer-
den können lobt der Pfarrer die gute Idee 
und bittet Herrn Kurz, diesen Beschluss im 
Protokoll festzuhalten, und ob alle einver-
standen wären, dass er bis zur Wahl kom-
missarisch den Vorsitz weiterführt?  

Der Vorsitz 
Selbstverständlich ist das hier vorgeschla-
gene Verfahren möglich und sinnvoll. Die 
Mustersatzung sieht sinnvollerweise vor, 
dass haupt- und nebenamtliche Mitarbei-
ter/innen nicht als Vorsitzende und Stell-
vertretung gewählt werden können, ebenso 
„nicht voll Geschäftsfähige“, also unter 18-
Jährige. Der Pfarrer ist damit nicht gemeint 
und es ist durchaus üblich, dass ein Ju-
gendpfarrer Vorsitzender des Jugendaus-
schusses ist. Das muss aber absolut nicht 
sein! 

Da niemand etwas sagt, ruft er den Punkt 
„Arbeitsplan“ auf. Darunter ist in der Einla-
dung aufgelistet: Haushalt 2000; Sommer-
freizeit 2000; Kinderbibelwoche Oktober 
99; Bestandsaufnahme Gruppen / sonstige 
Angebote; Antrag der Pfadfinder, neue Zel-
te anschaffen zu dürfen; Öffnungszeiten 
„Jugendcafe“; Anfrage des katholischen 
Pfarrgemeinderates St. Rochus, ob anläss-
lich des 100-jährigen Bestehens der St. Hu-
bertus-Schützenjugend ein gemeinsamer 
Jugendgottesdienst geplant werden kann; 
neue Zuschussrichtlinien des Jugendamtes; 
Anfrage des Diakonisches Werkes, wer die 
Ev. Jugend am Ort im Stadtjugendring ver-
tritt (wegen Absprache bei der Vertretung 
im Jugendhilfeausschuss); Vorschlag des 
Kindergartenrates, die bisher freiwilligen 
und zusätzlichen Nachmittags-
Projektangebote der Kindertagesstätte der 
Gemeinde nach Personalkürzung im Erzie-
herinnenbereich mit Hilfe der Ehren- und 
Hauptamtlichen der Kinder- und Jugendar-
beit fortzusetzen; Antrag der Hauptamtli-

Arbeitsplan 
Der Punkt „Arbeitsplan“ gehört auf jeden 
Fall in eine konstituierende Sitzung. Er 
muss aber keinesfalls so chaotisch einge-
bracht werden. Hier ist (etwas überspitzt) 
ein Sammelsurium von allem Möglichem, 
Wichtigerem und Unwichtigerem subsu-
miert. Besser wäre: Einige inhaltliche Aus-
führungen, womit sich (falls vorhanden) 
der vorherige Jugendausschuss befasst hat 
und was offen blieb bzw. was anderweitig 
(Hauptamtliche, Mitarbeiterkreis) für die 
Zukunft geplant war oder bereits am Lau-
fen ist. „Objektive“ Notwendigkeiten, d.h. 
Themen, mit denen sich der Jugendaus-
schuss befassen muss, ob er will oder nicht, 
sollten auch als solche deutlich gemacht 
werden. In diesem Fall z.B. die kommuna-
len Zuschüsse und die Außenvertretung 
der Ev. Jugend, Anfragen von Presbyterium 
und Kirchenkreisebene. 
Wie schafft man es, dass eine Tagesord-
nung nicht erschlagend wirkt? Nur durch 
gutes Vorsortieren! 
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chen, für die Teilnahme am dreiwöchigen 
Fortbildungskurs „Esoterik, Gebet und 
Drogen, alles ist gelogen“ freigestellt zu 
werden (Kursgebühr: DM 1.500.-); Schrei-
ben der städtischen Ernst-August-
Grundschule, dass pädagogische interes-
sierte BetreurInnen für das Modellprojekt 
„Grundschule von 8.00 bis 1.00“ gesucht 
werden; mögliche Beteiligung am Kirchen-
kreis-weiten Projekt „Jesus und Maria -
Ausländer unter uns“. Bitte des Superin-
tendenten um breite Diskussion und Stel-
lungnahme zur geplanten Senkung des 
(aktiven) Wahlalters zum Presbyterium auf 
14 Jahre; Vorlage des Pfarrers zur Neukon-
zeption des Konfirmandenunterrichts; Ein-
ladung der Freien Ev. Gemeinde zur Betei-
ligung an der Jugend-Zeltmission. 
Auf die Bitte hin, zu ergänzen, nennt Herr 
Breit: Erstellung einer Geschäftsordnung 
für den Jugendausschuss auf Grund § 8 / 5 
der Satzung. Frau Lang: Erlassjahr 2000, 
Entschuldungskampagne, Beiträge der 
Gemeinde und mögliche Beteiligung der 
Jugendarbeit; überhaupt: gemeinsame Ak-
tivitäten aus der Jugendarbeit mit dem Ei-
ner-Welt-Arbeitskreis; Mitarbeit Jugendli-
cher beim Advents-Basar. Herr Kurz: un-
möglicher Zustand des „Höfchens“ im 
Gemeindezentrum (kleines Freigelände, 
das auch zu Nicht-Öffnungszeiten zugäng-
lich ist und von Jugendlichen auch bei 
Dunkelheit als Treffpunkt genutzt wird); 
Beschwerden über abendliche Lärmbelästi-
gung durch Besucher des Jugendcafes in 
der Nachbarschaft; Verdacht auf Alkohol-
konsum im Jugendcafe; Gewinnung von 
mehr Ehrenamtlichen. Die Hauptamtliche: 
anstehende Renovierung des Jugendcafes; 
Bitte der Orts-Kinder-Gruppe des Bund für 
Naturschutz, einmal wöchentlich nachmit-
tags die Jugendräume benutzen zu dürfen; 
Anregung der Ev. Jugend im Rheinland, 
sich an einem Landeskirchen-weiten „Ju-
gendsonntag“ zu beteiligen; Angebot des 
Hauptamtlichen-Konvents des Kirchenkrei-
ses, gelegentlich Fachkräfte mit Spezialfä-
higkeiten (kultur-, religionspädagogische, 
Internet, Gruppendynamik...) überge-
meindlich „auszutauschen“. 
Nun ist die Reihe an Roland und Maike, die 
eigentlich den o.g. Vernetzungsgedanken 
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bzw. die Bitte einbringen wollten, über eine 
Gesamtkonzeption für die Kinder- und Ju-
gendarbeit nachzudenken, hinter der die 
Gemeinde insgesamt stehen kann. Aber 
nun sind sie so erschlagen von der Fülle der 
genannten Punkte, dass sie nur noch still 
den Kopf schütteln. 
Die Hauptamtliche meldet sich mit folgen-
dem Vorschlag zu Wort: Die Anwesenden 
sollten sich sofort in zwei kleine Gruppen 
teilen; eine solle die vorhandene Liste nach 
thematisch zusammengehörenden Punkten 
sortieren, die andere nach Prioritäten: was 
muss schnell gehen, was hat Zeit, was kann 
außerhalb des Ausschusses (und vom 
wem?) erledigt werden. 

Ausschuss-Arbeit 
Deshalb ist es sinnvoll, das an Ort und Stel-
le nachzuholen. Dass der Ausschuss wirk-
lich arbeitet, auch in der Sitzung, und nicht 
nur eine Tagesordnung abhakt, wird hier 
beispielhaft durchgeführt. Sich dazu vorü-
bergehend in kleine oder Kleinst-Gruppen 
zu teilen ist wichtig: Es nutzt nicht nur der 
Intensität und damit den Arbeitsergebnis-
sen, sondern auch dem Kennenlernen und 
Zusammenwachsen. 

Dankbar stimmen alle zu. Leider ergibt sich 
das technische Problem, dass nur Herr 
Kurz als Protokollant alles zusätzlich Ge-
nannte mitgeschrieben hat. Einen Kopierer 
gibt es nicht auf der Jugendetage, das Ge-
meindebüro ist abgesperrt, also diktiert 
Herr Kurz die Punkte noch mal allen.  

Arbeitsmittel 
Das darf nicht passieren! Wer die Sitzung 
vorbereitet oder leitet hat sicher zu stellen, 
dass eventuell nötige Arbeitsmittel auch 
bereit stehen. Das können auch mal ein 
Tageslichtschreiber, weitere Arbeitsräume, 
natürlich ein Telefon etc. sein. Wer die Ta-
gesordnung oder einen einzelnen Punkt in 
ihr vorbereitet, sollte auch veranlassen, dass 
alles dazu vorhanden ist. Deshalb muss 
aber auch für alle geklärt sein, an wen sie 
sich dann zu wenden haben (z.B. Vorsit-
zende(r), Hauptamtliche, Verwaltung etc.) 

Spontan wollen sich der Pfarrer, die Haupt-
amtliche, Frau Lang und Herr Kurz von der 
einen und Maike, Roland und Herr Breit 
von der anderen Tischseite in jeweils eine 
Gruppe zurückziehen, da bittet die Haupt-
amtliche, sich zu „vermischen“: In jeder 
Kleingruppe sollte jemand vom „Personal“ 
(also der Pfarrer und sie), von den Jugendli-
chen und den beiden anderen 
Presbyteriumsmitgliedern vertreten sein - 
so wird`s gemacht. 

Kleingruppen-Arbeit 
Wenn sich Arbeitsgruppen bilden, muss 
auf jeden Fall sichergestellt sein, dass sie 
auch arbeitsfähig sind: einerseits möglichst 
paritätische „bunte“ Mischung von jung 
und alt, „alter Hase“ oder nicht, usw.; aber 
auch: Bekannte konträre Meinungen zum 
zu bearbeitenden Thema innerhalb der 
Gruppen mischen (außer man wünscht als 
Ergebnis eine Gegenüberstellung von „Pro“ 
und „Contra“); schüchterne und sehr offen-
sive Mitglieder ebenfalls. 

Die Gruppen sortieren sich, die Hauptamt-
liche flitzt schnell zu ihrem Schreibtisch im 
Büro nebenan, holt für jede Gruppe einen 
großen Plakatkarton und einen dicken 
Filzer und schlägt vor, sich in 20 Minuten 
wieder gemeinsam am Tisch einzufinden. 
 
 

Siehe oben: Bei der Bereitstellung von Ma-
terial auch mit bedenken, dass ungeplante 
Arbeitsphasen eintreten können! 

Die AG, die die Themen sortiert hat, legt ihr  
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Plakat vor mit folgenden Überschriften: 
„Haushalt/Geld“ (Haushalt 2000, Antrag 
Pfadis, Renovierung Jugendcafe); „Aktivitä-
ten/Angebote“ (Freizeiten, Kinderbibelwo-
che, Jugendcafe, Fachkräfte-Austausch auf 
Gemeindeebene und Jesus/Maria, Erlass-
jahr, Jugendsonntag übergemeindlich); län-
gerfristige Vorhaben (Bestandsaufnahme 
Gruppen/Aktivitäten, Wahlalter, Ehrenamt-
lichen-Gewinnung); Jugendpoli-
tik/Außenvertretung (Kommunale Richtli-
nien, Stadtjugendring); Interna (Geschäfts-
ordnung); Kooperationen innerhalb der 
Gemeinde (Kindergarten, KU, Eine-Welt-
AK, Basar) und außerhalb (St. Hubertus-
Schützen, Grundschule, Freie Ev. Gemein-
de); Personalia (Fortbildung);Sonstiges 
(Höfchen, Lärm, Alkohol...). 
Die AG, die nach Prioritäten sortiert hat, 
hat aufgeschrieben: Schnell, weil kurzfristig 
Termin-gebunden: Haushalt 2000, Kinder-
bibelwoche, Fortbildung Hauptamtliche, 
kommunale Richtlinien. Längerfristig bear-
beiten: Bestandsaufnahme Jugendarbeit, 
Jugendcafe, KU-Konzeption, Geschäftsord-
nung, Jugendsonntag, übergemeindlicher 
Fachkräfteaustausch.  
Delegation (d.h. von einzelnen Mitgliedern 
oder anderen vor- oder ganz zu bearbeiten): 
Bestandsaufnahme/Konzeption, Anfragen 
nach Kooperationen, Wahlalter. 
Beide Gruppen begründen ihren Vorschlag, 
-z. B. die Prioritätengruppe, dass „Wahlal-
ter“ unter „Delegation“ steht, weil man den 
Jugendmitarbeiterkreis bitten will, zunächst 
in seinen Reihen und über dessen Mitglie-
der in den Gruppen und informellen Ju-
gendtreffs der Gemeinde eine Umfrage zu 
machen., usw. 

Delegieren von Aufgaben 
Wenn der Jugendausschuss effektiv arbei-
ten will und ohne sich in tausend Einzelhei-
ten zu verlieren, andererseits aber auch den 
Gesamtüberblick behalten will, wird er um 
das Delegieren von Aufgaben nicht herum 
kommen. 

Alle zusammen schieben in einem lebhaf-
ten Gespräch auf beiden Plakaten noch ei-
nige Unterpunkte hin und her. Der Pfarrer 
achtet strikt darauf, dass jetzt keinerlei in-
haltliche Diskussion über Einzelpunkte 
beginnt, deshalb geht es schnell.  
Dennoch: vor allem bei Maike und Roland 
breitet sich Frust aus, als sie die einigerma-
ßen sortierten Listen mit Arbeitsvorhaben 
und gleichzeitig die fortgeschrittene Uhr-
zeit sehen. Die Hauptamtliche merkt das, 
außerdem ist ihr klar, dass die Beiden und 
wahrscheinlich auch Herr Breit noch gar 

Moderation: Ergebnis- und Prozess-
Orientierung 
Sehr gut! An manchen Punkten muss die 
Sitzungsleitung oder Moderation einfach 
rigide sein, sonst zerredet sich die Gruppe 
ohne Ergebnis. 
Klar, man bewegt sich immer auf der Grat-
wanderung zwischen „Ergebnis- und Pro-
zessorientierung“ und es gibt viele Situati-
onen, wo es sinnvoll ist, sich spontan ent-
wickelnde Diskussionen einfach „laufen“ zu 
lassen, auch wenn sie vom eigentlichen 
Thema wegführen. Das ist z.B. dann der 
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nicht genau überblicken, was sich hinter 
einzelnen Stichworten verbirgt.  
Deshalb macht sie folgenden Vorschlag: Als 
erstes soll nach einem neuen Termin, zu 
dem alle können, gesucht werden. Dann 
kann man genauer sagen, was unbedingt 
vorher, also heute noch erledigt werden 
muss. Das wäre der nächste Schritt, und 
der weitere: Punkt für Punkt durchzuge-
hen, was wann in welcher Form und ggf. 
von wem bearbeitet oder vorbereitet werden 
soll.  
 

Fall, wenn: - die Atmosphäre in der Gruppe 
genau dieses Gespräch jetzt braucht; - ein-
zelne etwas so stark auf dem Herzen haben, 
dass man sie nicht zurückweisen darf; - 
Umwege dem Thema letztlich gut bekom-
men, weil mehr Weite oder Tiefe und Über-
sicht geschaffen werden oder Einzelaspekte 
zur Sprache kommen; - durch „Ausufern“ 
neue Fragen in den Blick kommen, die 
nicht sofort abgeblockt werden dürfen ... 
Eingreifen sollte man z.B.: - wenn mehrere 
Anwesende durch den Gesprächsverlauf 
sichtlich genervt sind; - großer Zeitdruck 
besteht; - nur einzelne sich am Gespräch 
beteiligen oder gar ein Dauer-Dialog oder 
Monolog geführt wird; - das eigentliche 
Thema so aus dem Blick gerät, dass man 
nicht mehr zurückfinden kann; - die „Um-
wege“ keine „Um“- sondern „Ab“wege sind 
(d.h. absolut nichts mehr mit dem Jugend-
ausschuss zu tun haben)... 
„Eingreifen“ heißt nicht: Basta, jetzt wird 
nicht mehr geredet, sondern einen Vor-
schlag zu machen, wie man das gerade Be-
sprochene gezielt dem eigentlichen Thema 
zuordnen kann, oder an welcher Stelle der 
Tagesordnung oder weiterer Sitzungen es 
aufzugreifen wäre; oder, an welchen Stellen 
außerhalb des Jugendausschusses ihm 
nachgegangen werden soll... 
Meistens ist es nicht nötig, dass die Sit-
zungsleitung bzw. der/die Vorsitzende so 
eingreift, denn fast in jedem Gremium sind 
unterschiedliche Persönlichkeiten mit un-
terschiedlichen Stilen und Herangehens-
weisen – solche, die gerne „durchziehen“ 
und eine Sache schnell zum Punkt bringen 
wollen und solche, die mit ihren kommuni-
kativen Bedürfnissen wesentlich mehr Zeit 
zum Gespräch brauchen. Somit sind ent-
sprechende Gesprächsinterventionen auch 
aus dem Kreis der Anwesenden zu erwar-
ten. Eine Gesprächsleitung, die ständig ab-
blockt, schadet eher. 

Mangels Alternativen stimmen alle zu. Allen die Chance zur Initiative geben! 
„Mangels Alternativen“ Zustimmung zum 
Sitzungsverlauf ernten ist zwar pragmatisch 
gut, kann aber der Gruppendynamik scha-
den, wenn es immer dieselbe Person ist, die 
Vorschläge macht und durchsetzt. Umso 
unausgesprochene Hierarchien gar nicht 
erst entstehen zu lassen, sollten im Einzel-
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fall  immer einzelne Mitglieder ganz direkt 
um ihre Meinung, ihren Vorschlag gebeten 
werden. 

Erleichtert stellen alle fest, dass man sich in 
4 Wochen bereits wieder treffen kann und 
dann sogar noch Zeit ist für den Jugend-
haushalt (Frist fürs Presbyterium im 
Herbst) und selbst die Kinderbibelwoche in 
den Herbstferien Zeit hat bis zum nächsten 
Mal, denn die inhaltliche Planung und Vor-
bereitung läuft bereits in einer AG mit dem 
Pfarrer und zahlreichen Ehrenamtlichen. 
Was die neuen kommunalen Zuschuss-
richtlinien anbetrifft, wird der Vorschlag 
der Hauptamtlichen begrüßt, dass sie sich 
darum kümmert und dem Jugendaus-
schuss das nächste Mal berichtet, was Sa-
che ist, welche Konsequenzen für die Ge-
meinde-Jugendarbeit sich ergeben und was 
ggf. im Konzert mit anderen örtlichen Ju-
gendverbänden gemacht werden kann. 

Zeitplanung 
Die zeitliche Sortierung – was muss bis 
wann entschieden/erledigt sein – bereits bei 
der Sitzungsvorbereitung vorzunehmen, 
hätte den Ablauf erleichtert. Es muss ja 
auch bedacht werden, dass eine Situation 
entstehen könnte, wo im Jugendausschuss 
selbst niemand Bescheid weiß, wie die zeit-
lichen/technischen Abläufe sind – bei der 
Vorbereitung wäre noch Zeit, sich schlau 
zu machen. 

Zur beantragten Fortbildung der Haupt-
amtlichen erläutert der Pfarrer, dass höchs-
tens 2 Wochen pro Jahr und bis zu DM 
500.-vorgesehen sind und es sicher im Inte-
resse des Jugendausschusses liegen würde, 
die jeweiligen Fortbildungsinhalte auch mit 
dem Bedarf der Jugendarbeit in der Ge-
meinde abzustimmen. Da aber dazu der 
Ausschuss erst mal für sich selbst Klarheit 
haben müsste, was konzeptionell „dran“ ist 
und man bisher keinerlei Grund zum Miss-
trauen gegenüber der Hauptamtlichen ha-
be, sehe er nur eine Möglichkeit: der Aus-
schuss möge dem Presbyterium vorschla-
gen, die Fortbildung zu genehmigen, wenn 
dazu zu zwei Wochen Freistellung eine 
Woche Urlaub genommen wird und klar 
ist, dass die Gemeinde nur Kosten in Höhe 
von DM 500 übernimmt.  
Damit ist alles mit erster Priorität Versehe-
ne zunächst vom Tisch, und in relativer 
Ruhe werden entlang der ersten Liste Fest-
legungen getroffen:  

Nötige Informationen: 
Das ist genau so ein Beispiel: Dass der Aus-
schuss hier gar nicht beliebig, sondern nur 
im Rahmen der Bestimmungen entschei-
den kann, und wie diese aussehen, wissen 
nur „Eingeweihte“. Das lässt sich durch 
Informationen in der Einladung oder dem 
Tagesordnungsvorschlag verhindern. 

- Der Jugendhaushalt soll vorrangig bei der 
nächsten Sitzung behandelt werden. Deut-
lich wird von Frau Lang das Dilemma ange-
sprochen, für das nächste Jahr einen Haus-
halt für die Kinder- und Jugendarbeit vor-
schlagen zu müssen, obwohl wesentliche 
inhaltliche Fragen, die letztlich auch zu 
Finanzierungsfragen werden, noch gar 

Die „Finanzhoheit“ 
Der Haushalt ist für Nicht-Insider nicht 
gerade das spannendste Thema. Zahlen 
sind langweilig, solange sie niemand inter-
pretiert bzw. die in ihnen steckenden Inhal-
te (und ggf. Brisanz) verdeutlicht. Die (in 
Grenzen) eigenständige Verfügung über 
den Jugendetat ist mit das wichtigste 
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nicht besprochen sind - z.B., ob das Jugend-
cafe eine neue Konzeption braucht, ob zur 
Ehrenamtlichen – Gewinnung weitere oder 
andere als die bisherigen Maßnahmen ge-
troffen werden, usw. 

„Recht“ des Jugendausschusses, weil jede 
Aktivität Geld kostet und bei begrenzten 
Ressourcen mit dem Aufstocken oder Ab-
specken oder neu Einrichten einzelner Posi-
tionen auch inhaltliche Entscheidungen 
getroffen werden. Wahrscheinlich ist das 
Gefälle im jeweiligen Durchblick zwischen 
den einzelnen Mitgliedern aber gerade hier 
sehr groß. Wichtig deshalb: Eine „Einfüh-
rung“ in die Gepflogenheiten des kirchli-
chen Haushaltsrechts, konkret für die je-
weilige Gemeinde, für alle. Das kann auch 
außerhalb des Ausschusses gemacht wer-
den und möglichst von oder mit jemanden, 
der in der Lage ist, Zahlen lebendig zu ma-
chen. Es hat sich auch bewährt, dass der 
Ausschuss eine(n) Verantwortliche(n) für 
alle Haushaltsfragen festlegt. 

Aber man wird sich schnell einig, dass die-
ses Gremium ja längerfristig arbeiten soll 
und es deshalb Sinn macht, zunächst einen 
Haushalt auf Basis des Bisherigen und dem 
Stand der gegenwärtigen Aktivitäten anzu-
streben und darin einen „Dispositionstopf“ 
für neue Aktivitäten einzubauen. Die 
Hauptamtliche, die letztlich den Haushalt 
verwaltet, Herr Breit, der sich für Geld sehr 
interessiert und Roland, der bereits im 
Rahmen der Freizeitabrechnung erste 
(schlechte, weil verwirrende) Erfahrung mit 
kirchlichem Haushaltsrecht und der daran 
hängenden Bürokratie  gemacht hat, erklä-
ren sich bereit, diesen Tagesordnungspunkt 
fürs nächste Mal gemeinsam vorzubereiten. 
 

Das ist eine gute Lösung. 

- Aktivitäten/Angebote: die Planung der 
Sommerfreizeit sollen zunächst Roland, die 
Hauptamtliche und weitere Interessenten 
aus dem Jugendmitarbeiterkreis in die 
Hand nehmen und dem Jugendausschuss 
einen Vorschlag vorlegen. Das hat aber Zeit 
bis zur übernächsten Sitzung. Über den 
Stand der Vorbereitungen der Kinderbibel-
woche wird der Pfarrer nächstes Mal be-
richten. Alle Fragen, die das Jugendcafe 
betreffen, (Öffnungszeiten, Alkohol, Reno-
vierung) sollen im Zusammenhang mit der 
Bestandsaufnahme/Gesamtkonzeption be-
sprochen werden, dazu wurde ja bereits die 
Umfrage vorgeschlagen. In jeder Sitzung 
soll über den Stand berichtet werden, aber 
die große Diskussion -evtl. unter Hinzuzie-

Delegationsprinzip 
Auch das gehört zum Delegationsprinzip: 
Nicht nur einzelne oder mehrere Aus-
schussmitglieder übernehmen Aufgaben, 
sie suchen sich dann auch Außenstehende 
als Mitarbeiter/Innen oder greifen auf das 
Gremium oder die Kreise zurück, für die 
sie sich im Ausschuss verantwortlich füh-
len. 
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hen von Gästen aus dem Jugendmitarbei-
terkreis und dem Presbyterium- soll erst im 
nächsten Frühjahr stattfinden. In diesem 
Rahmen soll auch über das Angebot des 
übergemeindlichen Fachkräfteaustausches 
gesprochen werden, die Hauptamtliche 
wird gebeten, konkrete Projekte, die ihre 
KollegInnen besser drauf haben als sie, vor-
zulegen. Über die Beteiligung am „Josef / 
Maria“-Projekt des Kirchenkreises wird ge-
sprochen werden, wenn Frau Lang, die da-
ran sehr interessiert ist, mit den Mitglie-
dern des Eine-Welt-Aks und interessierten 
Jugendlichen genauer besprochen hat, wie 
die Beteiligung aussehen könnte. Dazu, wie 
auch zur Werbung um interessierte Jugend-
liche für die Erlassjahr-Kampagne, werden 
Roland und Maike dafür sorgen, dass Frau 
Lang in den Jugendmitarbeiterkreis einge-
laden wird. 
Hier fällt auf Drängen von Herrn Kurz 
auch gleich ein Grundsatzbeschluss: der 
Jugendausschuss wird bestimmte Schwer-
punkte, Kampagnen, Aktivitäten nur unter-
stützen, wenn außerhalb des „Personals“ 
(Pfarrer, Hauptamtliche) und der Aus-
schussmitglieder schon bei der Vorberei-
tung weitere Interessierte dabei sind oder 
sich finden lassen. Maike findet das zwar 
nicht so gut, sie kann sich vorstellen, dass 
es Themen gibt, die so unpopulär und 
trotzdem so wichtig sind, dass man bereit 
sein muss, dafür durchaus einmal in Vorla-
ge zu gehen und zu hoffen, dass man „an-
kommt“, aber sie will sich jetzt nicht auf 
große Diskussionen einlassen und nimmt 
sich vor, das gelegentlich wieder aufs Tapet 
zu bringen. 
Zum landeskirchenweiten Jugendsonntag 
wird die Hauptamtliche gebeten, sich erst 
einmal Material von der Ev. Jugend im 
Rheinland zuschicken zu lassen, wie das 
genau gedacht ist. Da es sich um den Sonn-
tag handelt, an dem landeskirchenweit die 
Kollekte für die Jugendarbeit eingesammelt 
wird, ist man dem Gedanken nicht abge-
neigt und Herr Kurz könnte sich gut vor-
stellen, sich  für eine jugendgemäßere Ge-
staltung des Gottesdienstes an diesem Tag 
stark zu machen. 
- Zu den längerfristigen oder grundsätzli-
chen Vorhaben: Bestandsaufnahme s.o. 

Einbeziehen Außenstehender 
Man sollte das immer im Auge haben, aber 
ein Grundprinzip daraus zu machen, kann 
auch lahm legen! 
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Wahlalter: die Stellungnahme hat Zeit bis 
zur Landessynode in über einem Jahr, auch 
hierzu wird noch mal auf die Vereinbarung 
zur Umfrage verwiesen. Das Thema „Eh-
renamtliche“ wird von allen für so wichtig 
gehalten, dass es auf jeden Fall in einer Sit-
zung Hauptthema sein soll. 
Da sich niemand findet, der es vorbereitet, 
schlägt der Pfarrer vor, den Jugendreferen-
ten des Kirchenkreises dazu um einen 
Gastbesuch mit Einführung und Moderati-
on zu bitten. Dem wird von allen zuge-
stimmt.  
 

Interessante Sitzungen durch Gäste und 
Exkursionen 
Gäste einzuladen – nicht nur zum Zuhö-
ren, sondern gezielt zu einzelnen TOPs, als 
Spezialisten, als Mitarbeitende etc. – belebt 
die Sitzungen außerordentlich. Gäste sind 
nicht nur interessant sondern bereichern 
die Arbeit des Ausschusses, weil über sie 
immer neu der Blick von außen in das 
Gremium getragen wird und neue Aspekte 
möglich sind. Unter gruppendynamischen 
Gesichtspunkten ermöglichen es Gäste, 
evtl. festgefahrene „Rollen“ der Mitglieder 
aufzubrechen. Der gleiche Effekt tritt ein, 
wenn der Ausschuss sich vornimmt, selbst 
nach außen zu gehen:. Eine reguläre oder 
zusätzliche Sitzung z.B. mit dem Jugend-
ausschuss der Nachbargemeinde, um Kon-
zeptionen, Arbeitsschwerpunkt und Ange-
bote abzugleichen; mit der kath. Jungen 
Gemeinde, wenn gemeinsame Anliegen  zu 
klären sind; im Jugendamt der Kommune, 
um sich bekannt und kundig zu machen 
oder Anliegen vorzubringen und Kooperati-
onsmöglichkeiten abzuchecken; bei der 
Drogenberatungsstelle, dem Arbeitsamt 
Abt. Ausbildung, der Disco etc – was eben 
gerade für das jeweilige Thema etwas brin-
gen würde. 

- Zur Jugendpolitik wurden bereits Festle-
gungen getroffen. Roland, der sich bislang 
durchaus als politisch interessierten Men-
schen gesehen hatte, will den zügigen Fort-
gang der Sitzung nicht stören und schluckt 
deshalb sein Unverständnis und seine Ent-
täuschung über das herunter, was hier of-
fensichtlich unter dem Begriff „Jugendpoli-
tik“ verstanden wird: kommunale Zu-
schussrichtlinien. Na ja. Er nimmt sich vor, 
bei Gelegenheit einmal nachzuhaken. 
 
 
 
 

Unausgesprochenem Gehör geben 
Wenn man mitbekommt, dass ein Mitglied 
im Ausschuss wirklich an etwas „schluckt“, 
aber selbst nichts sagt, sollte man spätes-
tens nach der Sitzung noch einmal persön-
lich nachfragen. 

- Geschäftsordnung: nachdem Herr Breit Nicht überregulieren! 
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noch einmal versucht hat, ausführlich sein 
Anliegen zu begründen, kommt die Mehr-
heit darin überein, erst mal abzuwarten, ob 
dieser Ausschuss nicht auch ohne Ge-
schäftsordnung klar kommt.  
 

Herr Breit ist als Vertreter eines „echten“ 
Verbandes, mit klaren Strukturen und Mit-
gliedskriterien im Ausschuss – klar, dass er 
sehr an Regeln und Formalia hängt. Dass 
dies die Ausschussarbeit oder einzelne Sit-
zungen dominiert, sollte auf jeden Fall 
vermieden werden. 

- Bei den Kooperationsanfragen wird erst 
einmal festgehalten, was per Information 
möglichst breit gestreut werden soll: die 
Suche nach Basar-Mitarbeitenden, die Ver-
anstaltung der Freien Ev. Gemeinde, die 
BetreuerInnensuche der Grundschule. 
Herr Breit wird einen Aushang anfertigen, 
der in allen öffentlichen Gemeinderäumen 
ausgehängt werden soll. Dem Pfarrer passt 
es zwar gar nicht, dass man nun auch für 
eine Veranstaltung der Freien Ev. Gemein-
de wirbt, aber er spart sich aus Zeitgründen 
einen Einwand. 
Zu dem Vernetzungsvorschlag des Kinder-
gartens, der KU-Konzeption und der Zu-
sammenarbeit mit dem Eine-Welt-AK wird 
festgehalten, dass dies im Rahmen der län-
gerfristigen Bestandsaufnahme/Konzeption 
einbezogen werden soll.  
Bleibt noch die Anfrage des katholischen 
Pfarrgemeinderats. Frau Lang erkundigt 
sich, ob die St. Hubertus-Schützen-Jugend 
überhaupt irgendjemandem der Anwesen-
den ein Begriff ist. Dies ist nicht der Fall. 
Deshalb schlägt sie vor, das aktuelle Ersu-
chen wegen der Kurzfristigkeit höflich ab-
zulehnen, aber gleichzeitig in die Wege zu 
leiten, dass Gespräche über mögliche Ko-
operationen mit der kath. Kirchengemeinde 
stattfinden - z.B. gemeinsame Jugendgot-
tesdienste, Kulturveranstaltungen etc. Die 
Hauptamtliche wird gebeten, dies in die 
Hand zu nehmen. 
 

Professionelle Zurückhaltung 
Gerade die Profis, denen nahezu zu allen 
anstehenden Themen, Fragen und Bemer-
kungen immer noch ein weiterer Aspekt 
einfällt, sollten sich etwas zurücknehmen: 
Die Gefahr, dass sie auf Grund ihrer spezi-
ellen Position in den Gremien dominieren, 
ist sowieso immer da. Kriterium sollte sein, 
ob ein Beitrag zur Entscheidungsfindung, 
zur Ergebnissicherung oder zum einiger-
maßen strukturierten Fortgang der Sitzung 
wirklich wichtig ist. In der Regel haben 
„Profis“ im Gremium die Aufgaben: Infor-
mation, Moderation, Organisation. 

Mit allgemeinem Aufatmen wird die Fest-
stellung des Pfarrers quittiert, dass man 
nun fast alles „durch“habe. Dennoch bittet 
er trotz der späten Stunden noch um eine 
Runde zur Bewertung der Sitzung und Vor-
schlägen für das nächste Mal. Dazu bittet er 
alle, der Reihe nach im „Blitzlichtverfah-
ren“ ihre Eindrücke und Vorschläge zu äu-
ßern. Maike soll beginnen, dann reihum. 
 

Gemeinsame Auswertung 
Das sollte niemals fehlen! Aber auch nicht 
so zwanghaft sein, dass sich jemand unter 
Druck gesetzt sieht, jetzt innerste Gefühle 
darstellen zu müssen. 

Maike sagt, dass sie beeindruckt ist, wie Keine Ausschuss-Sitzung ohne greifbare 
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sich aus dem unübersichtlichen Wust von 
Punkten schon fast eine Struktur herausge-
schält hat. Dass sie andererseits aber auch 
ziemlich erschlagen ist, welche Fülle von 
Fragen in diesem Ausschuss anstehen -sie 
hätte sich gedacht, man hätte mehr Frei-
räume für eigene Themen und Interessen. 
Für die nächste Sitzung wünscht sie sich 
von vorneherein eine „sortiertere“ Tages-
ordnung. 
 

Ergebnisse! 
Dass Maike die Erfahrung mitnimmt, dass 
man im Ausschuss gezielt arbeitet, ist gut. 
Dass sie mehr „erschlagen“ statt angeregt 
ist, ist schlecht. Eine Möglichkeit zur Abhil-
fe nennt sie selbst: Eine „sortiertere“ Tages-
ordnung, mehr Freiräume für eigene The-
men und Interessen. 

Roland bestätigt Maikes Eindrücke und ver-
sucht seine Probleme daran zu verdeutli-
chen, dass er sich nicht vorstellen kann, wie 
er dem Jugendmitarbeiterkreis -der ihn ja 
als Ausschussmitglied empfohlen hat- von 
dieser Sitzung so berichten könnte, dass 
alle verstehen, was hier abgeht. Er könnte 
sich vorstellen, dass man daran festhält, 
dass jede Sitzung ein Schwerpunkt-Thema 
hat und daneben die „Überschriften“, die 
seine Kleingruppe beim Sortieren gefunden 
hat, als ständige Merkposten auf jeder Ta-
gesordnung stehen -zum Einordnen von 
Berichten, Anfragen, etc.  
 

Ausschussmitglieder nicht „frei schweben“ 
lassen! 
Rolands Vorschlag ist sehr gut. Bestärken 
sollte man auch sein Anliegen, im Jugend-
mitarbeiterkreis zu berichten. Es ist hilf-
reich, wenn die einzelnen Mitglieder sich 
ab und zu daran erinnern, warum sie hier 
sitzen: Frau Lang und Herr Kurz könnten 
in der Sitzung gezielt auf ihr Presbyteramt 
bzw. die damit verbundene Gesamtverant-
wortung für die Gemeinde und den hoffent-
lich vorhandenen Gesamtüberblick ange-
sprochen werden. Z.B., wenn sie sich ggf. 
in aus sehr persönlichen Erfahrungen zu 
Kindern und Jugendlichen stammenden 
Spekulationen zu Sachfragen zu verlieren 
drohen. Von Herrn Breit als Vertreter der 
verbandlichen Jugendarbeit darf man z.B. 
pädagogisch-fachliche und ggf. jugendpoli-
tische Erfahrungen abfragen. Roland und 
Maike repräsentieren die Jugendarbeit aus 
Sicht jugendlicher Ehrenamtlicher, aber – 
auf Grund ihres Alters und da man sich 
gegen die Mitgliedschaft nicht ehrenamt-
lich tätiger Jugendlicher entschieden hat – 
Jugendliche in der Gemeinde überhaupt. 
Die besondere Rolle des Pfarrers und der 
Hauptamtlichen wurde schon angespro-
chen. 

Herr Breit bedauert, dass überhaupt nicht 
inhaltlich diskutiert werden konnte und 
hofft, dass dies durch die Schwerpunkt-
Thema-Festlegung demnächst sichergestellt 
ist. Auch Rolands „Merkposten“-Vorschlag 
findet er gut. Außerdem sollte man sich 
demnächst zu Beginn der Sitzung überle-
gen, wie viel Zeit man sich für die einzel-
nen Themen nehmen will. 
 

Jede Sitzung ein Schwerpunktthema 
Leider kommt es vor, dass eine Sitzung oh-
ne wirkliche inhaltlich-sachliche Diskussion 
abläuft. Vermeiden lässt es sich durch die 
Strukturierung der Tagesordnung: Ein 
Schwerpunktthema, gut vorbereitet, dann 
Formalia, Organisatorisches, Berichte etc.. 
Ebenso durch die o.g. Gäste oder Gastbesu-
che, durch im Voraus verschickte themati-
sche Einführungen zu TOPs, durch gut 
vorbereitete mündliche Einführungen in 
ein Thema, usw.. 
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Herr Kurz wünscht sich zu Beginn der Sit-
zung und als Abschluss ein gemeinsames 
Gebet oder Lied, auch um das Gemein-
schaftsgefühl zu stärken. „Wer zusammen 
gesungen hat, brüllt sich nicht an“. Er freut 
sich, dass die beiden „jungen Menschen“ so 
konstruktiv mitgearbeitet haben und 
wünscht sich, dass das so bleibt. 

Eine Ausschuss-Sitzung ist keine gottes-
dienstliche Feier 
Zum Gebet oder Lied: S.o.. Ist nur sinnvoll, 
wenn alle Mitglieder mit dieser Kultur so 
vertraut sind, dass sie nicht aufgesetzt 
wirkt, oder wenn sich diese Kultur mit der 
Zeit gemeinsam entwickelt. Es gibt andere, 
lockere Formen der „Sammlung“ und des 
gemeinsamen Feierns. S.o.! 

Frau Lang bestätigt das. Sie möchte gerne 
daran festhalten, dass während der Aus-
schuss-Sitzung in Teams gearbeitet werden 
kann, das sei effektiver und persönlicher. 
Ebenso soll darauf geachtet werden, dass 
Vorarbeiten und „Hausaufgaben“ möglichst 
im Team erledigt werden. 
 

Aufgaben gemeinsam erledigen 
Stimmt. Wenn Ausschussmitglieder erst 
mal von sich als „Team“ sprechen, hört sich 
das gut an. 

Die Hauptamtliche berichtet von den an-
derweitig üblichen Gepflogenheiten, Ju-
gendlichen „HÄ?“-Karten (zum Hochhal-
ten, wenn sie etwas nicht verstehen oder 
das Gefühl haben, die Erwachsenen reden 
über ihre Köpfe weg) zur Verfügung zu 
stellen, aber Maike und Roland winken 
spontan gleich ab -in diesem kleinen Kreis 
sei das sicher nicht nötig, und solange man 
dazwischen fragen kann und nicht strikt 
Rednerliste geführt wird, sei das kein Prob-
lem. Schon gar nicht, wenn man sich ab 
und zu in kleine „Teams“ teilt. 
Der Pfarrer dankt allen für ihre konstrukti-
ve Mitarbeit. Er wolle, solange er die kom-
missarische Leitung hat, versuchen, die 
Tagesordnung besser zu strukturieren. An-
dererseits will er aber dadurch auch nicht 
zu weit vorgreifen und echten Austausch 
erschweren. Und ob alle einverstanden 
sind, wenn man sich nächstes Mal wieder 
in diesem Raum trifft, fragt er noch. Herr 
Breit meint, es gäbe repräsentativere Räu-
me, und damit könne man auch die Wert-
schätzung und Gleichstellung dieses Aus-
schusses mit anderen Gemeindeausschüs-
sen unterstreichen. 

Locker bleiben! 
Sie haben Recht, diese Methoden sind eher 
für größere Runden geeignet. In diesem 
kleinen Kreis (7 Personen) muss die Sit-
zungsleitung dafür sorgen, dass eine per-
sönliche „formlose“ Gesprächsatmosphäre 
entsteht – Wortmeldung, Rednerliste, erst 
recht Geschäftsordnungsanträge u.ä. sind 
meist überflüssig. So kann es sich auch 
ergeben, dass strukturierende Vorschläge 
und moderierende Einwürfe von allen mög-
lich sind, nicht nur von der offiziellen Ge-
sprächsleitung. Diese hat bei einer solchen 
Offenheit der Gesprächssituation natürlich 
um so intensiver „unsichtbar“ den Ge-
sprächsverlauf, die Ergebnissicherung, die 
Möglichkeit zur Beteiligung aller etc. in 
Auge und Hand zu behalten. 

Aber alle anderen rufen: Hier! , so dass der 
Pfarrer direkt zur nächsten Frage überge-
hen kann: ob Roland und Maike ein Nach-
gespräch wünschen um im Nachhinein 
auftauchende Fragen los zu werden? Die 
halten das derzeit nicht für nötig und mei-
nen, falls sich noch Fragen stellen, würden 
sie sich melden.  

Informelle Gesprächsmöglichkeiten pla-
nen! 
Das Angebot sollte vor allem bei neu zu-
sammengesetzten oder neuen Personen im 
Ausschuss bestehen. Aber besser als ein 
„offizielles“ Nachgespräch ist die Pizzeria 
(ohne Zweifel wird hier „nachbesprochen“ 
werden) oder eine andere Gelegenheit  - 
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Damit dankt der Pfarrer nochmals allen 
und beschließt die Sitzung mit einem 
Nachtsegen. Anschließend lädt er alle, die 
trotz der späten Stunde Zeit und Lust ha-
ben, noch auf ein Bier in die Pizzeria ein.      
 

warum nicht auch zum Abschluss ein Mini-
Buffet o.ä., damit nicht alle gleich in ver-
schiedene Richtungen auseinander laufen? 
 
 
 
 
Zu guter Letzt:  
Erwachsene Ausschussmitglieder sollten 
unbedingt dafür Sorge tragen, dass jugend-
liche Mitglieder nicht längere Zeit allein an 
der nächsten Haltestelle stehen müssen, 
um nach Hause zu kommen. 

 


	Vorbemerkung
	I. Beteiligung Jugendlicher - k.o. durch die KO?
	II.  Variationsvorschläge zu den bestehenden Mustersatzungen für Fachausschüsse
	Kirchenkreis -Variationsvorschläge
	III.  Beteiligung Jugendlicher: o.k. trotz KO!
	IV.  Beispiele für Organisations- und Beteiligungsformen statt, neben oder
	Kirchenkreis

	V.    Spaß beim Mitsingen – eine kleine Gremiendidaktik
	Jugendausschuss in den Gemeinden als „Pflichtausschuss“
	Und weiter geht’s dann mit:

	Jugendausschuss mit oder ohne „offizielle“ Satzung?
	Jugendliche als Ausschuss-Mitglieder
	II. Entwürfe für Mustersatzungen für Fachausschüsse
	Präambel
	Jugendausschüsse zur Verhinderung der Beteiligung Jugendlicher?
	Rechte gerecht machen!
	Die Situation, Interessen und Bedürfnisse Jugendlicher an erster Stelle sehen!
	Ausschüsse: Nur eine Stimme im Chor!

	„Der ideale Jugendausschuss“


	Ordnung der Mitarbeiterkonferenz für die Jugendarbeit im Kirchenkreis Wetzlar

